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1 EINLEITUNG1 

Immer mehr Unternehmen planen oder sind bereits damit befaßt, Umweltinfor-
mationssysteme2 einzuführen. Für die Arbeitnehmervertreter und Beschäftig-
ten ist es unbedingt notwendig, sich frühzeitig von dieser Entwicklung ein Bild 
zu machen, denn die Einführung ist mit unmittelbaren Auswirkungen auf den 
einzelnen Arbeitsplatz verbunden, die sich in Form von Umstrukturierungen 
im Produktionsprozeß oder erhöhten Anforderungen an die Mitwirkung der Be-
schäftigten äußern können. Die vorliegende Broschüre will zunächst einen 
Überblick über die verschiedenen Umweltinformationssysteme geben. Im ein-
zelnen haben sich derzeit zwei unterschiedliche Richtungen von Informations-
systemen herausgebildet: 
- Die unternehmensbezogenen Informationssysteme erfassen das Unterneh-

men in seiner Gesamtheit (vgl. Schaubild 1). Die Unternehmens-Ökobilanzen 
geben als Grundlage einen Einblick in die Stoff- und Energiemengen, die 
innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in den Betrieb eingehen oder zur 
Herstellung eines Produktes verwandt werden. Die einzelnen Bilanzpositio-
nen sind dann einer ökologischen Bewertung zu unterziehen, mit deren Hilfe 
Schwachstellen offengelegt und Maßnahmen eingeleitet werden. Der Prozeß 
der Ökobilanzierung geht so über in das Öko-Controlling, das Umwelt-Audit 
oder die Risikoanalyse, denn erst sie ermöglichen dem Unternehmen, die Un-
ternehmensorganisation auf breiter Basis zu planen, zu kontrollieren und zu 
steuern. Die Risikoanalyse dient ihrerseits dazu, Risiken von Produktionsver-
fahren und Produktherstellung zu erkennen. Es versteht sich als Vorstufe des 
Umwelt-Audits, das in erster Linie zur Kontrolle und Bewertung des Umwelt-
managementsystems eingesetzt wird. Mit dem Öko-Controlling-Verfahren 
wird sodann die gesamte Unternehmensorganisation einer ökologischen 
Schwachstellenanalyse und einer Konkretisierung von Handlungsalternativen 
unterworfen. 

1 Teile der vorliegenden Untersuchung wurden durch ein Projekt der Technologieberatungsstelle Nordrhein-
Westfalen finanziert. Hierfür gilt ihr mein Dank. Zu danken habe ich außerdem Hans-Knud Arndt, der maß-
geblich zum Teil "EDV-gestiitzte Umsetzung von Umweltinformationssystemen" beigetragen hat. 

2 Mit dem Begriff "Umweltinformationssystem" soll im folgenden der Zusammenhang von Organisation, 
Mensch und Technik erfaßt werden und nicht allein ein informationsverarbeitendes technisches Überwa-
chung®- und Kontrollsystem. 



- Mit den produkt- oder stoffbezogenen Informationssystemen werden ein-
zelne Stoffe und Produkte über verschiedene Entwicklungsstufen, also von 
der Rolistoffgewinnung über die Verarbeitung bis hin zur Beseitigung auf ihre 
mögliche Umweltbeeinflussung miteinander verglichen. Im einzelnen können 
dabei Gefahrstoff-Informationssysteme, Abfallbilanzen, Produkt-Ökobilanzen 
und Produktlinienanalysen eingesetzt werden (vgl. Schaubild 1). 
Die Gefahrstoff-Informationssysteme, die mittlerweile bei einzelnen Großbe-
trieben aufgebaut werden, können als grundlegendes Instrumentarium genutzt 
werden, um Informationen über betrieblich verwendete Hilfs- und Betriebs-
stoffe zu erhalten. Die in Nordrhein-Westfalen gesetzlich vorgeschriebenen 
Abfallbilanzen sind als Vorstufe für die produktbezogene Bilanzierung zu be-
trachten; der Unterschied zwischen Produkt-Ökobilanzen und Produktlinien-
analysen liegt in der Betrachtungsweite. Während sich Produkt-Ökobilanzen 
nur auf die Umweltaspekte konzentrieren, werden mit den Produktlinienana-
lysen auch noch wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte erfaßt 

s 



Schaubild 1: Einteilung der Umweltinformationssysteme 

Eine wachsende Zahl von Unternehmen bedient sich bereits heute dieser be-
trieblichen Umweltinformationssysteme, um Kosten zu reduzieren, ökologi-
sche Belastungen zu verringern oder ihr öffentliches Image zu verbessern. 
In den betrachteten Umweltinformationssystemen wird Umweltschutz aber zu-
meist zur Chefsache erhoben. Um die Mitarbeiter vom Umweltschutzgedanken 
zu uberzeugen, steht deshalb Motivation an erster Stelle. "Wenn die Mitarbei-
ter nicht mitmachen, ist der schönste Maßnahmenkatalog zwecklos", heißt es 
beispielsweise im Umweltbericht der Firma Neff. Ob und inwieweit die Arbeit-
nehmervertretungen in den Informations- und Motivationsprozeß zum Umwelt-
schutz einbezogen werden, darüber wird häufig nur wenig ausgeführt. Umwelt-
schutz scheint also von oben "verordnet" zu werden und nicht gleichermaßen 
als Diskussions- und Erfahrungsprozeß "von unten" für die Beschäftigten trans-
parent zu sein. Bisher wird Ökologie primär auf die Produkt- und Produktions-
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gestaltung bezogen; die Gestaltung des Arbeitsplatzes nach umweit- und sozial-
verträglichen Kriterien bleibt nach wie vor weitgehend ausgeblendet. Die Be-
schäftigten sollen zwar Verbesserungsvorschläge unterbreiten, um den Arbeits-
ablauf, die Sicherheitsvorkehrungen und den Umweltschutz am Arbeitsplatz zu 
optimieren, doch dies soll nur in den wenigsten Fällen über neue Beteiligungs-
strukturen erfolgen. Bisher fehlt es aber auch auf Seiten der Arbeitnehmer an 
klaren Vorstellungen, ob und inwieweit sie beteiligt werden wollen. Es ist da-
her an der Zeit, daß sich die Gewerkschaften zu den verschiedenen Umweltin-
formationssystemen und deren Verankerung im Unternehmen eine Position er-
arbeiten. 

In der Untersuchung wird daher im zweiten Teil konkret vorgestellt, welche 
rechtlichen Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung bis-
her zustehen, um sich an der Erstellung der einzelnen Bilanzsysteme zu beteili-
gen. Daneben werden noch andere institutionalisierte Formen (u.a. Umwelt-
ausschuß, Betriebsvereinbarung) diskutiert, die es dem Betriebsrat ermögli-
chen, sich über die betrieblichen Informationssysteme zum Umweltschutz zu 
informieren. Daraus werden dann jeweils konkrete Handlungskonzepte abgelei-
tet. 
Zielsetzung dieser Untersuchung ist es 
- über die verschiedenen betrieblichen Umweltinformationssysteme zu infor-

mieren, die gegenwärtig in der Unternehmenspraxis eingesetzt bzw. in der 
Öffentlichkeit diskutiert werden; 

- die Notwendigkeit zu verdeutlichen, warum es geboten erscheint, daß sich 
die Arbeitnehmer und ihre Vertreter an der Erstellung solcher ökologischen 
Analyse- und Planungsinstrumente beteiligen bzw. beteiligt werden; 

- die bestehenden Handlungsmöglichkeiten für die Betriebsräte bei den Um-
weltinformationssystemen abzustecken; 

- Beispiele für bereits praktizierte Umweltinformationssysteme vorzustellen 
und die Beteiligungsrechte der Betriebsräte aufzuzeigen. 
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2 PROBLEMAUFRISS 
2.1 Die Unternehmen und ihre Umwelt 
Seit zu Anfang der 70er Jahre der "Club of Rome" erstmals auf die umweltpo-
litischen Gefahren der herrschenden Wirtschaftsweise aufmerksam machte, hat 
der Umweltschutz immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Staat hat auf die 
Umweltgefährdungen mit einer Aufíagenpolitik reagiert, indem zahlreiche Ge-
setze zum Schutz der Umwelt oder vor Gefahrstoffen erlassen wurden. Die 
Unternehmen haben ihrerseits als Antwort auf die staatliche Gesetzgebung die 
Produktionsprozesse und Produkte durch additive Umwelttechniken (wie etwa 
Rauchgasentschwefelungsanlagen, Lärmwände, Müllverbrennungsanlagen) 
umweltverträglich gestaltet. Doch mittlerweile ist ein Ende dieser sog. End-of-
pipe-Technologien erkennbar geworden, denn die Investitionen gehen primär in 
Umweltschutztechniken, mit denen die Industriegesellschaft lediglich defensiv 
vor allzu drastischen Folgen geschützt werden soll. 
Zudem muß die ökologische Effizienz einer defensiven, vorrangig nachsorgen-
den Umweltpolitik mit einem Fragezeichen versehen werden, weil oftmals das 
Umweltschutzproblem nur räumlich oder zeitlich verschoben wird. So wird et-
wa durch Filtertechnologien zwar das Medium Luft entlastet, dafür beanspru-
chen aber die Filter als Sondermüll einen entsprechenden Deponieraum. Der 
Bau von Kläranlagen hat zu einem steigenden Aufkommen von Klärschlamm 
geführt, dessen Entsorgung ebenfalls problematisch ist. Und selbst bei gut ab-
gedichteten Mülldeponien besteht immer wieder die Gefahr, daß Giftstoffe ins 
Grundwasser gelangen können. Seit Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre wird 
nun der integrierte Umweltschutz als möglicher Lösungsweg angesehen. Inte-
grierter Umweltschutz bedeutet, Produkte und Prozesse bereits in der Planung 
und Entwicklung ökologisch zu gestalten, statt nachträglich kostspielige Kor-
rekturen vornehmen zu lassen. Ebenso wird vom Management immer öfter 
Umweltschutz als Zielvorstellung in die Unternehmenspolitik einbezogen, da-
mit in allen funktionalen Unternehmensbereichen (wie etwa dem betrieblichen 
Rechnungswesen, dem Einkauf oder dem Marketing) die Umweltpflichtigkeit 
der Unternehmen kontinuierlich Beachtung findet. 

Verantwortlich für den Wandel in den Unternehmen sind aber weniger ethische 
Überlegungen, als vielmehr die vielfältigen Ansprüche, die von den Arbeitneh-
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mern, den Verbrauchern, den Umweltgrappen und den staatlichen Behörden an 
sie herangetragen werden. Einige Unternehmen erkennen mittlerweile auch die 
positiven Wirkungen ihres Handelns, indem nämlich Kosten - häufig bereits 
kurzfristig, langfristig allemal - eingespart werden. Auf diesem Hintergrund 
sind die Unternehmen immer mehr aufgefordert, die potentielle Schadensträch-
tigkeit all ihrer Natureingriffe zu erkennen. Sie zeigen sich in der Ressourcen-
entnahme, in ihren Produkten und ihren Emissionen. Hierzu sind Informatio-
nen notwendig, die über unterschiedliche betriebliche Umweltinforamüonssy-
steme bereitgestellt werden. 

2.2 Warum führen Unternehmen Umweltinformationssysteme 
ein? 

Für die Einführung von Umweltinformationssystemen lassen sich im Grunde 
genommen zwei unterschiedliche Beweggründe anführen (vgl. Schaubild 2). 
Auf der einen Seite erfüllen die Informationssysteme eine externe Funktion, 
indem die Unternehmen ihr Umfeld über umweltbezogene Unternehmensdaten 
informieren. Gegenwärtig interessieren sich verschiedene Personenkreise wie 
etwa Kunden und Verbraucher, Lieferanten und Abnehmer, Investoren, Versi-
cherungen, Behörden und die Öffentlichkeit für die anlagen-, gebiets- und 
stoffbezogenen Daten der Unternehmen. 
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Schaubild 2: Funktionen und Adressaten von betrieblichen Umweltinforma-
tionssystem 

Quelle: Schulz/Schulz 1992, S. 587 

Auf der anderen Seite erfüllen die Informationssysteme auch eine interne 
Funktion, indem sie innerbetrieblich dem Management und dem Umwelt-
schutzbeauftragten die umweltorientierte Planung, Steuerung und Kontrolle er-
leichtern. In diesen Informationsprozeß sind die Mitarbeiter und Arbeitnehmer-
vertreter vereinzelt zwar einbezogen, doch deren Mitwirkungs-/Mitbestim-
mungsrechte sind äußerst eingeschränkt, da bisher nur wenige rechtliche 
Vorgaben bestehen. 
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2.3 Warum sollten Unternehmen Umweltinformationssysteme 
einführen? 

Für die Einführung von betrieblichen Umweltinformationssystemen sprechen 
im wesentlichen vier Gründe: 
• Antizipation von Veränderungen und Verschärfungen staatlicher Rah-

menbedingungen 
Der Aufbau eines Umweltinformationssystems dient dazu, das Unternehmen 
antizipativ, d.h. schon frühzeitig, auf Veränderungen oder Verschärfungen 
von Gesetzen, Verordnungen und Auflagen vorzubereiten. Auf diese Weise 
können mögliche Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen den er-
warteten Umweltstandards angepaßt werden. Außerdem wird das Unterneh-
men Kosten einsparen, wenn die Folgen staatlichen Handelns schon vorher 
in die Unternehmensplanung zur Produktions- und Produktgestaltung einge-
hen. 

• Beschaffung von umweltrelevanten Informationen 
Die Einfuhrung von Umweltinformationssystemen kann durchaus als eine 
Frühwarnfunktion für das Unternehmen verstanden werden. Je nach dem 
eingesetzten System stehen Informationen über 
- den Stoff- und Energiefluß des gesamten Unternehmens, 
- den Stoff- und Energiefluß einzelner Prozesse oder Verfahrensschritte, 
- die Umweltauswirkungen eines Produkte über seinen gesamten Lebens-

weg, 
- einzelne Gefahrenbereiche wie etwa Produktion, Lagerung, Transporte, 

Entsorgung und Emission. 
zur Verfügung. 

• Sicherung des Standortes und der Arbeitsplätze 
Umweltinformationssysteme dienen dazu, das Unternehmen auf die Verän-
derung verschiedener externer Faktoren vorzubereiten. Zu diesen Faktoren 
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zählen neben den erwarteten Auflagen und Verordnungen des Gesetzgebers 
auch z.B. der gesellschaftliche Wertewandel, die Berichterstattung in den 
Medien, die gewerkschaftlichen Forderungen zum Umweltschutz, die Ver-
änderung von Marktfaktoren und das Umweltbewußtsein von Konsumenten. 
All diese Faktoren beeinflussen die Existenzgrundlage des Unternehmens 
und damit die Arbeitsplätze der Beschäftigten. Nur Unternehmen, die sich 
frühzeitig auf diese Veränderungen einstellen, können auch langfristig die 
Arbeitsplätze sichern. 

• Steigerung der Motivation und Identifikation der Beschäftigten mit dem 
Unternehmen 
Das Umweltbewußtsein der Bevölkerung ist in der Vergangenheit ständig 
gestiegen. Dabei werden auch die Beschäftigten immer öfter mit dem Um-
weltverhalten ihres Unternehmens konfrontiert. Das setzt voraus, daß sie 
rechtzeitig über die notwendigen Umweltschutzanforderungen und Aktivitä-
ten informiert und für deren Ziele sensibilisiert werden. In der Praxis kann 
die innerbetriebliche Kommunikation durch Umweltinformationssysteme 
erfolgen. So erhalten die Beschäftigten Einblick in das Unteraehmensge-
schehen, lernen Zusammenhänge erkennen und Entscheidungen nachvoll-
ziehen. Außerdem entstehen Vertrauen und Akzeptanz, die für die Identifi-
kation mit dem Unternehmen unerläßlich ist. 

2.4 Umweltinformationssysteme und Arbeitnehmerinteressen 
Warum sollen sich dann die Arbeitnehmer und ihre Interessenvertreter um die 
Umweltinformationssysteme kümmern? Welchen Nutzen hat deren Beteili-
gung? Hierauf lassen sich im Prinzip mehrere Gründe anführen: 
(1) Auswirkungen am Arbeitsplatz 
Sofern die Unternehmen ihre Umweltinformationssysteme innerbetrieblich 
transparent machen, kann in der Belegschaft die Akzeptanz von Umweltschutz-
maßnahmen gefördert und die Motivation erhöht werden, sich für den betrieb-
lichen Umweltschutz persönlich einzusetzen. Denn nur dann, wenn der |Jm-
weltschutzgedanke auf allen Hierarchiestufen des Unternehmens durchgängig 
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verankert wird, wird sich auch der einzelne an seinem Arbeitsplatz engagieren. 
Dazu ist es aber notwendig, daß ihm vom Management mehr Kompetenzen 
und Beteiligungsrechte eingeräumt werden. Betrieblicher Umweltschutz ist nur 
dann realisierbar, wenn im Unternehmen ein mitdenkender, kreativer und selb-
ständiger Mitarbeiter angesprochen wird. Die gegenwärtige Debatte um Grup-
penarbeit, neue arbeitsorganisatorische Konzepte und "schlanke" Produktion 
unterstreicht diese Forderung. 
Die Informationssysteme werden Umweltgefährdungen am Arbeitsplatz (even-
tuell beim Umgang mit Gefahrstoffen) aufzeigen und können dazu führen, den 
Arbeitsplatz umweit- und sozialverträglicher zu gestalten. 
(2) Chancen und Handlungsbedarf für die betriebliche Arbeitnehmerver-

tretung 
Die Umweltinformationssysteme vermitteln den betrieblichen Interessenvertre-
tern Informationen zu verschiedenen Themenkomplexen, die nicht nur ökologi-
sche, sondern auch ökonomische Fragestellungen (wie etwa den Arbeitsplatz, 
die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeit) berühren und daher für die tägli-
che Arbeit "vor Ort" von zentraler Bedeutung sind - und künftig noch verstärkt 
sein werden. Im einzelnen handelt es sich um folgende Punkte: 
- Investitionsentscheidungen 
- Kriterien für Einkauf/Beschaffung 
- Lagerung und Transport von Gefahrstoffen 
- Abfall- und Recyclingkonzepte 
- Beurteilung von Altstoffen und möglichen Ersatzstoffen 
- Fragen der Verpackung 
- Produktentwicklung und -gestaltung 
Handlungsbedarf könnte sich für die Arbeitnehmervertreter vor allem dann er-
geben, wenn sie als Folge der Umweltbilanzierung dazu gezwungen sind, zu-
sammen mit dem Management umweltgefährdende Arbeitsplätze abzubauen 
oder zumindest anders zu gestalten. So könnte es für den einzelnen Arbeitneh-
mer notwendig werden, veränderte Qualifikationen zu erwerben. 

16 



(3) Zukunft des Unternehmens 
Umweltschutzmaßnahmen, die auf Grundlage von Umweltinformationssyste-
men durchgeführt werden, lassen sich als ein offensives Umweltschutzkonzept 
charakterisieren, das auf der Eigeninitiative der Unternehmen basiert. Diese 
Umweltschutzstrategie bietet den Unternehmen auch wirtschaftliche Vorteile, 
indem 
• Kosten eingespart werden, 
• neue Produkte/Produktgruppen entwickelt werden, die die Absatzchancen 

für umweltfreundliche Güter erhöhen, 
• die Haftungsrisiken bei Störfallen oder Altlasten vermindert werden. 
All diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens und damit die Arbeitsplätze langfristig m sichern. 

2.5 Rechtliche Grundlagen von Umweltinformationssystemen 
Die betrieblichen Umweltinformationssysteme basieren auf einer Reihe von 
Gesetzen, Verordnungen und Vereinbarungen, die im folgenden kurz skizziert 
werden sollen: 
Mit der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. August 1986, die eine 
Ausführungsverordnung des Chemikaliengesetzes darstellt, werden für die 
Unternehmen eindeutige Vorgaben bei der Anwendung und Verarbeitung von 
Gefahrstoffen im Betrieb gemacht. Als Gefahrstoffe werden danach alle Stoffe, 
Zubereitungen oder Erzeugnisse bezeichnet, bei deren Umgang oder Verwen-
dung gefährliche Eigenschaften auftreten können (§ 15 GefStoffV). Verant-
wortlich für die Einführung von Gefahrstoff-Informationssystemen ist in erster 
Linie der Unternehmer, der nach § 16 GefStoffV verpflichtet ist, vor Einsatz 
von Gefahrstoffen die mit dem Umgang verbundenen Gefahren zu ermitteln 
und zu bewerten (§16 Abs. 4 GefStoffV). Dabei ist zu prüfen, ob und inwie-
weit Stoffe oder Zubereitungen erhältlich sind, die ein geringeres gesundheitli-
ches Risiko aufweisen (§16 Abs. 2 GefStoffV). Ergänzt wird dieser Passus 
durch § 45 der allgemeinen Unfallverhütungsvorschrift (VBG 1), in der der 
Unternehmer verpflichtet wird, "...unbeschadet anderer Rechtsvorschriften das 
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Ausmaß der Gefährdungen von Stoffen, Krankheitskeimen, Erschütterungen, 
Strahlung, Kälte oder Wärme oder anderen gesundheitlichen Einwirkungen zu 
ermitteln." Nach Art. 9 der EG-Rahmenrichtlinie über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit von 1989 wird nicht nur die Belastungsermittlung 
und Bewertung vorgeschrieben, sondern auch die arbeitsplatzbezogene Doku-
mentation. Diese Vorgabe wird gegenwärtig gerade in ein nationales Arbeits-
schutzrahmengesetz umgesetzt. Bei der Ermittlung von Gefahrstoffen stehen 
den Betriebsräten und Arbeitnehmern bisher einzelne Anhörungs-, Beteili-
gungs- und Mitbestimmungsrechte zu (vgl. hierzu den Abschnitt zu den Hand-
lungsmöglichkeiten der gewerkschaftlichen Interessenvertretung). 

Neben den Schutzpflichten lt. GefStoffV haben die nordrhein-westfälischen 
Unternehmen nach dem seit 14. Januar 1992 geltenden Landesabfallgesetz 
(LAMG) Abfallbilanzen "jährlich in geeigneter Weise der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen" (§ 5c Abs. 2 LAbfG). Diese werden auf Grundlage eines 
Abfallwirtschaftskonzepts aufgestellt, das von Unternehmen vorgelegt werden 
muß, bei denen jährlich mehr als insgesamt 500 kg Abfall anfallen, sowie von 
Betrieben, die 2.000 Jahrestonnen einer bestimmten Abfallart (z.B. Filterstäu-
be, Schlacken, Schlämme oder Aschen) überschreiten (§ 5b Abs. 1 LAbfG). 
Das Abfallwirtschaftskonzept muß dabei mindestens folgende Aspekte beinhal-
ten (§ 5b Abs. 2 LAbfG): 

- Abfallart, Abfallmenge und Verbleib der zu entsorgenden Abfalle; 
- Aufschlüsselung der getroffenen und geplanten Abfallvermeidungs- und 

Verwertungsmaßnahmen; 
- Nachweis einer fünfjährigen Entsorgungssicherheit; 
-Angaben über die umweltverträgliche Verwertung der erzeugten Produkte 

nach deren Nutzungsphase. 
Nach § 5c LAbfG sind die Betriebe künftig dazu verpflichtet, jährlich eine 
Abfallbilanz bis zum 31. März für das abgelaufene Jahr zu erstellen. Eine 
genaue Festlegung, wie die Veröffentlichung auszusehen hat, wurde vom Ge-
setzgeber nicht getroffen. Die Bilanz kann somit entweder in Form eines Ab-
fallberichts öffentlich gemacht oder lediglich intern ausgelegt werden. Sofern 
das betriebliche Abfallwirtschaftskonzept nicht vorgelegt wird oder erhebliche 
Mängel aufweist, ist die zuständige Abfallwirtschaftsbehörde ermächtigt, auf 
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Kosten des Unternehmens ein faehtechnisches Gutachten etwa bei einem Inge-
nieurbüro einzuholen (§ 5b Abs. 3 LAbfG). Fraglich bleibt aber, wie der Voll-
zug überwacht werden kann. 
Die in Nordrhein-Westfalen bereits rechtlich vorgeschriebenen Abfallbilanzen 
sollen nach dem Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz [KrW-/AbfG]) vom Sommer 
1994 für alle Unternehmen bundesweit vorgeschrieben werden. § 18 KrW-/ 
AbfG verpflichtet danach die Unternehmen, alle zwei Jahre Rückstandshilan-
zen über Art und Verbleib der verwerteten oder entsorgten besonders überwa-
chungsbedürftigen Rückstände zu erstellen, die ihnen vor allem als Planungs-
instrument für Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfallen dienen 
sollen. 
Nicht zuletzt wird das 1990 verabschiedete Umwelthaftungsgesetz (UmwHG) 
auch dazu beitragen, vor allem unternehmensbezogene Umweltinformationssy-
steme in den Betrieben einzuführen. Nach § 19 Abs. 1 UmwHG verlangt der 
Gesetzgeber eine Deckungsvorsorge für Umweltschäden im Bereich von Bo-
den, Wasser und Luft. Diese Schäden können nach § 19 Abs. 2 UmwHG 
durch eine Haftpflichtversicherung abgesichert werden. Dabei werden die Ver-
sicherungen die Aufgabe übernehmen (müssen), die Produktionsanlagen von 
Unternehmen auf ihre Umweltverträglichkeit zu überprüfen, die Wahrschein-
lichkeit des Schadenseintritts abzuschätzen und die Prämie festzusetzen. Dies 
werden sie auf Grundlage von Informationssystemen (etwa in Form von Risi-
koanalysen) vornehmen. 

Darüber hinaus findet sowohl in der Bundesrepublik als auch der Europäischen 
Gemeinschaft eine breite Diskussion über geeignete Informationskonzepte statt, 
mit denen die (möglichen) Umweltbelastungen sinnvoll abgebildet werden kön-
nen. So hat etwa der Rat der Europäischen Gemeinschaft (1993) im Juni 1993 
eine "Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 über die freiwillige Beteiligung gewerb-
licher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanage-
ment und die Umweltbetriebsprüfung" vorgelegt. In der endgültigen Version 
wurde der Begriff "Umwelt-Audit" durch "Umweltbetriebsprüfung" ersetzt. 
Außerdem wurde aus der zunächst beabsichtigten Pflicht, Umwelt-Audits ver-
pflichtend vorzuschreiben, auf Protest der deutschen Delegation eine freiwil-
lige Teilnahme. Das Umwelt-Audit-System wird ab April 1995 gültig sein. Ziel 
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des Audits ist es, über ein Umweltmanagement betrieblich vernetzte Strukturen 
zu entwickeln, das Managementsystem systematisch, objektiv und regelmäßig 
zu bewerten sowie der Öffentlichkeit Informationen über den betrieblichen 
Umweltschutz bereitzustellen. 

Auch wird die Einführung eines europaweiten Umweltzeichens die Umweltbe-
richterstattung im Unternehmen beeinflussen. Die entsprechende Verordnung 
wurde im März 1992 vom Rat der Europäischen Gemeinschaften (1992) erlas-
sen und ist seitdem geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten. Beabsichtigt wird 
mit dem Umweltzeichen, den Verbrauchern eine Orientierungshilfe bei der 
Kaufentscheidung zu geben. Das wesentliche Kriterium, nach dem die Um-
weltfreundlichkeit der Produkte beurteilt wird, ist die Betrachtung des gesam-
ten Lebenszyklus. Bisher fehlt es aber an Vorschriften und Normen, mit wel-
chem Informationsinstrument die Umweltbelastungen erfaßt und analysiert 
werden sollen. 

In der Bundesrepublik hat ein Normenausschuß beim Deutschen Institut für 
Normung (1993) eine Konvention für produktbezogene Ökobilnnzen vorge-
legt, die eine Begriffsbestimmung, ein Standardmodell, allgemeine Regeln zur 
Lösung methodischer Probleme und Empfehlungen zur Beteiligung der Fach-
öffentlichkeit vorsieht. Für die betriebliche Produktbilanzierung wird so ein 
Referenzrahmen geschaffen, der eine vergleichende Betrachtung von produkt-
bezogenen Ökobilanzen verschiedener Unternehmen erlaubt. 

Die Diskussion um Umweltinformationssysteme befindet sich zwar erst am 
Anfang und wird sich in nächster Zeit noch weiter entwickeln, doch schon jetzt 
sollten arbeitnehmerorientierte Kriterien für Informationssysteme formuliert 
werden. 
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2.6 Anforderungen an eine arbeitnehmerorientierte 
Bilanzierungspraxis 

Im einzelnen sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Hildebrandt 
1993): 
- Ökologische Informationen sind Grundlage für das Alltagsverhalten der Be-

schäftigten, d.h. die Einführung, der Aufbau und die Handhabung von Um-
weltinformationssystemen ist im Betrieb transparent zu machen. Nur wer in-
formiert ist, kann auch umweltgerecht handeln und Entscheidungen treffen. 

- Um die ökologischen Informationen verstehen und umsetzen zu können, sind 
ökologische Qualifikationen notwendig. Die Arbeitnehmer müssen über Wis-
sen und Kompetenz verfügen, die verschiedenen Umweltinformationssysteme 
inhaltlich zu verstehen, die Ergebnisse für Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 
interpretieren, die arbeitnehmerbezogenen Mitwirkungsmöglichkeiten zu 
identifizieren und mögliche Handlungsvorschläge zu formulieren. 

- In die Datenerhebung und -auswertung sollten die Beschäftigten mit einbe-
zogen werden. Sie ermöglicht, "die Kompetenz, die Motivation und die Ei-
genverantwortung der Beschäftigten im betrieblichen Umweltschutz zu erhö-
hen" (Hildebrandt 1993, S. 8). Außerdem würde eine Integration der Arbeit-
nehmer, ihrer Vertretungsorgane oder einzelner Spezialisten dazu führen, die 
Daten einer innerbetrieblichen Kontrolle zu unterziehen. Die Ergebnisse der 
bisher durchgeführten Untersuchungen haben nämlich gezeigt, daß nicht alle 
Bilanzierungen einer vergleichenden Prüfung standhalten. Da auch in Zukunft 
die Bewertung gewonnener Daten ein entscheidendes Problem sein wird, 
kommt es darauf an, daß sich die Arbeitnehmer als Korrektiv verstehen und 
ihre Sichtweise in den Bilanzierungsprozeß einbringen. 

- Werden im Betrieb Umweltinformationssysteme eingeführt, so hat dies auch 
unmittelbare Auswirkungen auf die Unternehmensorganisation. Um zu einem 
besseren Informations- und Kommunikationsprozeß zu gelangen, sind neue 
Mitbestimmungsorgane (wie etwa Einrichtung von paritätisch besetzten Um-
weltausschüssen auf Unternehmens- und Betriebsebene, Bildung eines Aus-
schusses beim Betriebsrat) zu schaffen, um den ökologischen Risiken bereits 
frühzeitig begegnen zu können. Denn die Einführung von Umweltinforma-
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tionssystemen berührt u.a. die Arbeitsplatz- und Tätigkeitsgestaltung, die 
Produktentwicklung, die Investitionspraxis und den Gesundheitsschutz. 

- Darüber hinaus müssen die Umweltinformationssysteme in methodischer 
Hinsicht bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Dazu zählen etwa normierte 
Ablaufraster, Offenlegung des Untersuchungsrahmens, Nachvollziehbarkeit 
und Umsetzbarkeit der Ergebnisse, Veröffentlichung zentraler Indikatoren 
mittels eines Umweltberichts. Nur so kann verhindert werden, daß die Infor-
mationssysteme nicht interessengeleitet eingesetzt werden, indem eine Metho-
dik gewählt wird, mit der nur positive Ergebnisse gewonnen und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden. Ebenso sind methodische Standards 
notwendig, um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Unternehmen, 
Produktionsprozessen, Produkten und Gefahrstoffen zu ermöglichen. 
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—-^^VERFAHREN 
MERKMALET" — 

UNTERNEHMENS-ÖKOBILANZEN ÖKO-CONTROLLING UMWELT-AUDIT RISIKOANALYSEN 

ERFASSTE 
INFORMATIONEN 

Stoff- und Energieaustauschbe-
ziehungen im gesamten Unter-
nehmen 

Soll-Ist-Vergleich der organisa-
torischen und technischen Um-
Weltschutzmaßnahmen innerhalb 
eines Unternehmens 

Organisation des innerbetriebli-
chen Umweltmanagementsy-
stems, Umweltprüfung, Umwelt-
betriebsprüfung 

Altlasten, potentielle ökolo-
gische Gefahrenquellen, 
Haftungsrisiken 

ART DER ERFASSUNG Stoff- und Energiebilanz auf 
Betriebs- und Prozeßebene, 
Produktbilanz, Substanz-
betrachtung oder Standortbilanz 

Ökologische Schwachstellenana-
lyse mit Hilfe von Ökobilanzen, 
und Checklisten 

Produktaudit (= Überprüfung 
der Wirksamkeit des Umwelt-
schutzsystems bei der Produkt-
herstellung) 
Verfahrensaudit (= Überprü-
fung der Umweltstandards bei 
der Herstellung) 
Systemaudit (= Beurteilung der 
Wirksamkeit eines Umwelt-
managementsystems) 

Sicherheitsdatenblätter, Abwäs-
ser- und Katasterpläne, Informa-
tionen über Betriebsgelände und 
Gebäude, Betriebsbegehungen, 
Umgebungsbeobachtungen 

ART DER BEWERTUNG A-B-C-Analyse A-B-C-Analyse, Einsatz von 
Umwelt-Checklisten, Wirkungs-
indikatoren 

A-B-C-Analyse, Umwelt-Check-
liste, Einsatz der Szenariotechnik 

qualitative und quantitative Be-
wertung durch einen tabella-
rischen Maßnahmenkatalog, 
Kontrolle der Umsetzung und 
der Wirksamkeit mit Hilfe von 
Checklisten 

DURCHFÜHRUNG DES 
INFORMATIONSSYSTEMS 

Forschungs- und Beratungsinsti-
tute; Consulting-Büros; innerbe-
triebliche Arbeitsgruppen aus 
Vertretern des Unternehmens 
und des Betriebsrates, Umwelt-
beauftragter 

Forschungs- und Beratungsinsti-
tute; Consulting-Büros; innerbe-
triebliche Arbeitsgruppen aus 
Vertretern des Unternehmens 
und des Betriebsrates, Umwelt-
beauftragter 

Auditoren-Team, Umweltbeauf-
tragter, Consulting-Büros 

Störfall-, Gefahrgut-, Umwelt-, 
Sicherheitsbeauftragter, Consul-
ting-Büros von Versicherungen 

ZIELSETZUNG - Frühwarnfunktion bei der Er-
kennung ökologischer Anfor-
derungen, 

- Erkennen von Schwachstellen 
der betrieblichen Leistungser-
stellung, 

- Sichtbarmachen von Optimie-
rungspotentialen 

- Einhaltung gesetzlicher Um-
weltschutzbestimmungen 

- Identifikation organisatorischer 
und technischer Schwachstellen 
des betrieblichen Umweltschut-
zes 

- Aktualisierung der Ökobilanz 
- Soll-Ist-Vergleich 

- Förderung des Umweltbewußt-
seins 

- Überprüfung der Unterneh-
menstätigkeiten in ihren Wir-
kungen auf die Umweltmedien 

- Information der Öffentlichkeit 
- Durchführung und Einleitung 

von Korrekturmaßnahmen 

- Identifikation der Umwelt- und 
Sicherheitsrisiken 

- Bewertung der Risiken und 
Sicherheitsmaßnahmen 

- Erstellung einer Prioritätenliste 
nach Gefährdungsgrad, Dring-
lichkeit und Kosten 

I 
•s ö" g 
s» 

I 
I c 0 B c » 1 s-
I S-P S 0 era o> 1 c! 3 

I. o B CA CA << & 3 
B 



' — Ä H R E N 
MERKMALE — 

GEFAHRSTOFF-
INFORMATIONSSYSTEME 

ABFALLBILANZEN PRODUKT-OKOBILANZEN PRODUKTLINIENANALYSEN 

ERFASSTE 
INFORMATIONEN 

eingesetzte Gefjahrstoffe im 
Unternehmen 

Angaben über Art, Menge und 
Verbleib der Abfälle, Darstel-
lung von Abfallvermeidungs-
und -Verwertungsmaßnahmen 

Umweltrelevante Wirkungen 
eines Produktes über seinen 
gesamten Lebensweg 

Ökologische, soziale und wirt-
schaftliche Auswirkungen eines 
Produktes über seinen gesamten 
Lebenszyklus 

ART DER ERFASSUNG Sicherheitsdatenblätter, 
Arbeitsbereichsanalysen, 
Meßprotokolle 

Erfassung von Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen; Ermittlung des 
Verbrauchs dieser Stoffe auf ein-
zelne Produktionsanlagen und 
Betriebsteile; betriebliche Ver-
wertung von Abfällen 

Zieldefinition, Sachbilanz, be-
stehend aus einer vertikalen Be-
trachtung des gesamten Lebens-
weges eines Produktes und einer 
horizontalen Betrachtung der mit 
dem Lebensweg verbundenen 
Umweltbelastungen, Wirkungs-
bilanz und Bilanzbewertung 

Zielfestlegung (Phase 1), Ist-
Analyse (Phase 2) mit 
Hilfe der Produktliniehmatrix, 
Überprüfung ausgewählter Ma-
trixfelder, Erstellung eines Pro-
duktprofils, Identifikation von 
Umsetzungsmöglichkeiten 
(Phase 3) 

ART DER BEWERTUNG quantitative und qualitative Be-
wertung; physikalische und 
sicherheitstechnische Angaben, 
Angaben zur Toxikologie und 
Ökologie, Wiedergabe in Be-
triebsanweisungen 

qualitative und quantitative Be-
wertung durch Mengenbilanzen 
von Abfallarten, Stoffstromdia-
gramme und Checklisten 

quantitative und qualitative 
Bewertung 

qualitative Bewertung, Produkt-
profile 

DURCHFÜHRUNG DES 
INFORMATIONSSYSTEMS 

Gefahrstoffbeauftragter, 
Sicherheitsbeauftragter 

Abfallbeauftragter, externe Ab-
fallberatungsbüros, Ingenieur-
büros 

Forschungs- und Beratungsinsti-
tute; Consulting-Büros; innerbe-
triebliche Arbeitsgruppen aus 
Vertretern des Unternehmens 
und des Betriebsrats, Umwelt-
beauftragter 

Forschungs- und Beratungsinsti-
tute; Consulting-Büros; innerbe-
triebliche Arbeitsgruppen aus 
Vertretern des Unternehmens 
und des Betriebsrats, Umwelt-
beauftragter 

ZIELSETZUNG - Aufklärung über gesundheit-
liche Gefahren von betrieblich 
eingesetzten Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Krankheitskei-
men, Erschütterungen, Kälte, 
Wärme oder Strahlung 

- Schutzmaßnahmen bei Unfäl-
len und Bränden 

- Darlegung der Gefahren für 
Mensch und Umwelt 

- Identifikation von Schwach-
stellen in der betrieblichen 
Abfallentsorgung 

- Einflußnahme auf die Produkt-
gestaltung 

- Aufklärung über ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Fol-
gen bestimmter Produkte 

- Schwachstellenanalyse bei der 
Produktherstellung 

- Suche nach Produktinnova-
tions- und -substitutionsmaß-
nahmen 

- effektive Entwicklung eines 
Umwelt-Managementssystems 

- Einhaltung gesetzlicher Um-
weltschutzbestimmungen 

- Identifikation organisatorischer 
und technischer Schwachstellen 
des betrieblichen Umweltschut-
zes 



3 UMWELTINFORMATIONSSYSTEME IN DER PRAXIS 
Im weiteren werden die gegenwärtig wichtigsten Umweltinformationssysteme 
jeweils kurz charakterisiert und auf ihre Bedeutung für die betriebliche Praxis 
untersucht. In den Schaubildern 3a und 3b wurden die wesentlichen Unter-
schiede anhand der erfaßten Informationen, Art der Erfassung, Art der Bewer-
tung, Durchführung des Informationssystems und Zielsetzung vergleichend 
gegenübergestellt. 

3.1 Unternehmensbezogene Informationssysteme 
3.1.1 Unternehmens-Ökobilanzen 
Anders als bei den Wirtschaftsbilanzen, die alljährlich jedes Unternehmen 
erstellen muß und in denen Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel 
in Mark und Pfennig einander gegenübergestellt werden, wird mit der Ökobi-
lanz im allgemeinen der In- und Output eines Unternehmens wiedergegeben, 
also alle Energie- und Stoffströme, die bei der Herstellung von Produkten in 
das Unternehmen hineingehen und es am Ende wieder verlassen. Dabei lassen 
sich nach Hallay/Pfriem (1992, S. 57ff.) vier Teilbilanzierungskonzepte unter-
scheiden: 

- Bei der Betriebsbilanz wird der Betrieb zunächst als "black box" betrachtet 
und durch eine Stoff- und Energiebilanz abgebildet. Diese Bilanz stellt die 
Ströme der eingesetzten Stoffe und Energien (Input) den Strömen der entste-
henden Produkte und Emisionen (Output) gegenüber. 

- In der Prozeßbilanz werden die Umweltwirkungen eines Produktionsprozes-
ses wiedergegeben. Die Betriebsbilanz wird auf diese Weise in kleinere Teil-
abschnitte untergliedert. 

- In der Produktbilanz werden die hergestellten Produkte über ihren gesamten 
Produktlebenszyklus betrachtet. 

- Die StandortMlanz (oder Substanzbetrachtung) dient dazu, die durch die 
anderen Bilanzen nicht erfaßten Umweltwirkungen eines Unternehmens zu 
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berücksichtigen. Dazu gehören Aspekte wie Flächennutzung und Bebauung, 
Landschaftsverbrauch, Boden- und Gewässerverunreinigungen. 

In den bisher vorliegenden Ökobilanz-Untersuchungen wurden hauptsächlich 
Betriebsbilanzen erstellt und kommentiert. Prozeß- und Produktbilanzen 
wurden nur in wenigen Fällen aufgestellt (u.a. Günther, Kaldewei, Mohn-
druck, Neumarkter Lammsbräu, Wilkhahn) und wenn, dann nur in 
Ausschnitten. Eine Substanzbilanz wurde lediglich von einem Unternehmen, 
nämlich der Neumarkter Lammsbräu, vorgelegt (vgl. Schaubild 4). 
Der Vergleich der ökobilanzierenden Unternehmen macht deutlich, daß Ökobi-
lanzen in ihrer Mehrzahl von mittelständischen Betrieben aus der Nahrungsmit-
tel- (3 Unternehmen), der Textil- (3 Unternehmen) und der Maschinenbauindu-
strie (2 Unternehmen) sowie dem Bankenbereich (2 Unternehmen) erstellt 
worden sind. 
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Schaubild 4: Übersicht über durchgeführte Ökobilanzen in der Bundesrepu-
blik Deutschland (Stand: September 1994) 

Unternehmen Betriebs-
bilanz 

Prozeß-
bilanz 

Produkt-
bilanz 

Substanz-
bilanz 

Bayerische Landesbank, München + - - -

Bischoff & Klein, Lengerich + - - -

Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, München + - - -

Erhardt + Leimer GmbH, Augsburg + - - -

Günther GmbH & Co., Lengerich + - + -

Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg + - - -

Stocker Hofpfisterei GmbH, München + - - -

Kaldewei GmbH & Co., Ahlen + - + -

Kunert AG, Immenstadt + - - -

Landesgirokasse Stuttgart + - - -

Mohndruck GmbH, Gütersloh + + + -

Neff GmbH, Waldenbuch + - - -

Neumarkter Lammsbräu, Neumarkt + + + + 
Nordenia, Steinfeld + + - -

Staatliche Mineralbrunnen GmbH, Bad 
Brückenau + 
Steilmann-Gruppe, Bochum + - - -

Voith GmbH, Heidenheim + - - -

Wilkhahn GmbH & Co., Bad Münder + - + -

Quelle: eigene Zusammenstellung nach den Umweltberichten der Bayerischen Landesbank 
(1994); Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (1994); Erhardt + Leimer GmbH 
(1994); Günther GmbH & Co. (1994); Heidelberger Druckmaschinen AG (1993); 
Hofpfisterei GmbH (1993); Kunert AG (1991, 1992, 1993); Landesgirokasse 
(1992, 1994); Mohndruck GmbH (1993); Neff GmbH (1992); Neumarkter 
Lammsbräu (1992; 1993); Staatliche Mineralbrunnen GmbH (1992, 1993); Steil-
mann-Gruppe (1994) und Voith GmbH (1994) sowie Studien des Instituts für Öko-
logische Wirtschaftsforschung 

Eine vergleichende Auswertung (vgl. Teichert 1992) macht deutlich, daß der 
Umweltschutz in den durchgeführten Studien zur Ökobilanzierung zumeist zur 
Chefsache erhoben wird. Um die Mitarbeiter vom Umweltschutzgedanken zu 
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überzeugen, steht daher Motivation an erster Stelle, die oftmals zur Aufgabe 
des Betriebsrates erklärt wird. Ob und inwieweit die Arbeitnehmervertretungen 
in den Informations- und Motivationsprozeß zum Umweltschutz einbezogen 
werden, darüber erfährt man in den veröffentlichen Berichten und Studien nur 
wenig. Umweltschutz scheint also von oben "verordnet" zu werden und nicht 
gleichermaßen als Diskussions- und Erfahrungsprozeß "von unten" für die Be-
schäftigten transparent und erlebbar zu sein. Bisher werden die Umwelteinwir-
kungen primär für den Produktionsprozeß, weniger für die Produktgestaltung 
abgebildet. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes nach umweit- und sozialverträg-
lichen Kriterien bleibt bei den Betrachtungen aber weitgehend ausgeblendet. 
Die Beschäftigten sollen zwar Verbesserungsvorschläge unterbreiten, um den 
Arbeitsablauf, die Sicherheitsvorkehrungen und den Umweltschutz am Arbeits-
platz zu optimieren, doch dies soll nur in den wenigsten Fällen über neue Be-
teiligungsstrukturen erfolgen. 

3.1.2 Öko-Controlling 
Das Öko-Controlling-System des Instituts für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (IÖW) knüpft an die zuvor beschriebene vierstufige Ökobilanz-Syste-
matik an. 
Den Anfang des Öko-Controlling-Systems bildet die Definition des ökologi-
schen Unternehmensziels, die im Rahmen eines Workshops, in dem Mitglie-
der des Managements und des Betriebsrats vertreten sein sollten, diskutiert 
und festgelegt wird. Danach werden im Rahmen der Analysephase entspre-
chend der Input-Output-Systematik Stoff- und Energiebilanzen für verschiedene 
Produktionsprozesse, Produkte, Stoffe oder Materialien erstellt. Dem folgt auf 
Grandlage der gewonnenen Daten eine ökologische Schwachstellenanalyse, die 
einesteils die ökologischen Problemfelder und Optimierungspotentiale, ande-
renteils die Informationsdefizite aufzeigt (vgl. hierzu Hallay/Pfriem 1992, S. 
47ff.). 
Nach Abschluß der Schwachstellenanalyse beginnt die Planungs- und Koordi-
nationsphase, bei der auf einem Workshop die zentralen Untersuchungsergeb-
nisse vorgestellt und die Umsetzung der Schwachstellen diskutiert werden. Ziel 
dieses Abschnitts ist es, die festgestellten Umweltwirkungen zu beseitigen oder 
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zu verringern. Dabei werden auch Zuständigkeiten wie etwa die Einrichtung 
eines Umweltreferates und der zeitliche Rahmen für die Umsetzung von Maß-
nahmen auf Abteilungs- oder Bereichsebene festgelegt. Verbunden ist damit 
die Verbesserung des Informationsmanagements. 
Dem folgen abschließend eine Steueruiigsphase, die eine nochmalige Über-
prüfung und gegebenenfalls auch Korrektur der geplanten Maßnahmen vor-
sieht, und eine Kontrollphase, in deren Verlauf die dauerhafte Implementation 
des Controlling-Systems, die Aktualisierung der Ökobilanz und die Verbesse-
rung des Umweltinformationssystems erfolgen sollen. 
Wesentlicher Bestandteil des Öko-Controllings bei der Euaeit AG, dessen Um-
setzung hier als Beispiel dienen soll, war die Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
Ökologie (AGÖ). Zu ihren 20 Mitgliedern zählen Vertreter einzelner Funk-
tionsbereiche (z.B. Produktion, Einkauf, Controlling, Produktentwicklung, 
Forschung und Entwicklung sowie Marketing), die Umweltschutzbeauftragten, 
der Betriebsrat und die externen Berater. Die Arbeitsgruppe tagt einmal pro 
Monat. Zu ihren Aufgaben zählen im wesentlichen: 
- Erarbeitung und Weiterentwicklung des Ökobilanz-Konzepts; 
- Schwachstellenanalyse und Entwicklung von Zielsetzungen und Konsequen-

zen; 
- Erstellung von Maßnahmen und Aktionsprogrammen; 
- Einleitung der Maßnahmen und Betreuung bei der Durchführung; 
- Zielkontrolle; 
- Berichterstattung an den Vorstand. 
Unterstützt wird die Arbeit der AGÖ durch die Umweltschutzbeauftragten der 
einzelnen Werke der Kunert AG und durch werkseigene und themenbezogene 
Öko-Arbeitsgruppen (Umweltzirkel), die sich z.B. mit Fragen der Energie- und 
Wassereinsparung, der Verpackung oder Produktentwicklung beschäftigen. 
Zentrales Ergebnis des Öko-Controllings war die Feststellung, daß die Mode-
farbe Schwarz, die zwei Drittel des gesamten Farbeinsatzes bei der Strumpffär-
bung ausmacht, die Abwässer sehr stark mit Chrom belastet. Mittlerweile wird 
im gesamten Konzern zu 90 Prozent chromfrei gefärbt. 
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kommunikation der Umweltschutzziele in der 
Belegschaft. So werden die Beschäftigten durch zahlreiche Weiterbildungsan-
gebote, ein Verbesserungsvorschlagswesen und regelmäßige Informationen in 
Betriebszeitungen, Umläufen und Aushängen über Ziele, Aktivitäten und Er-
gebnisse der AGÖ verstärkt in den betrieblichen Umweltschutz eingebunden. 
Diese erweiterte Einbeziehung hat für den einzelnen Beschäftigten zur Folge, 
daß sich sein eigenes Tätigkeitsfeld erweitert und damit ein arbeitsbedingter 
Mehraufwand entsteht. Nicht alle Arbeitnehmer sind bereit, diesen Aufwand 
bei gleicher Bezahlung und Arbeitszeit zu erbringen. Deshalb gilt es durch eine 
kontinuierliche Motivations- und Überzeugungsarbeit das Umweltbewußtsein 
der Beschäftigten zu fördern. Leider gibt es bisher keine Hinweise darüber, ob 
und wie in diesem Fall die Arbeitnehmervertretung angesprochen wird. 

3.1.3 Umwelt-Audit 
Im Unterschied zum Öko-Controlling, bei dem die Mitwirkung der Beschäftig-
ten und ihrer Interessenvertreter erwünscht ist, ja sogar vorausgesetzt wird, 
versteht sich das Umwelt-Audit (bisher noch) als regelmäßige Management-
aufgabe. Mit dem Audit erfolgt eine systematische, dokumentierte und perio-
disch sich wiederholende Überprüfung des Managementsystems und der Um-
weltwirkungen des einzelnen Unternehmens (vgl. Adams 1991; Karl 1992; 
Henn 1993; Landesanstalt für Umweltschutz 1994a). Ähnlich wie das Öko-
Controlling ist das Umwelt-Audit ein Phasenmodell. Am Anfang steht im all-
gemeinen die Planungsphase, in der die zu prüfenden Unternehmensbereiche 
und das Prüfungsteam ausgewählt werden. In der Informationsphase werden 
die relevanten Informationen zusammengestellt. Dem schließt sich die Realisie-
rungsphase an, in der der umwelttechnische Ist-Zustand des Unternehmens 
erhoben und bewertet und mit dem Soll-Zustand verglichen wird. Abschließend 
folgt in einer Auswertungsphase die Optimierung des betrieblichen Umwelt-
schutzmanagements . 

Aufbauend auf die einleitend erwähnte EG-Verordnung zum Umwelt-Audit 
wurde gerade bei der Voith GmbH (1994) in Heidenheim, ein Modellvorhaben 
zum Umwelt-Audit durchgeführt. Die Unternehmensgruppe Voith ist ein welt-
weit tätiger Technologiekonzern mit Schwerpunkt im Maschinenbau. Das Un-
ternehmen operiert überwiegend in den Bereichen Papier-, Antriebs-, Strö-

30 



mungs- und der angewandten Umweltschutztechnik. Das Umwelt-Audit hatte 
zum Ziel, praxisbezogen zu erproben, wie sich Audits optimal umsetzen las-
sen, und welche konkreten ökologischen und ökonomischen Erträge solche 
Audits erbringen. In einer ersten Phase wurden mittels einer Ökobilanz die 
wesentlichen Umweltwirkungen der Voith GmbH auf Luft, Wasser und Boden, 
der Rohstoff- und Energieverbrauch sowie die Abfälle erfaßt und bewertet. Als 
weiteres wurde in der zweiten Phase ein branchenspezifischer Leitfaden für das 
Umweltmanagement in mittelständischen Unternehmen der metallverarbeiten-
den Industrie erstellt (vgl. Landesanstalt für Umweltschutz 1994b). Dabei wur-
den vor allem konkrete Umsetzungshilfen (Checklisten, Maßnahmenkataloge) 
erarbeitet. 

Im Rahmen dieses Modellvorhabens wurde der Betriebsrat der Voith GmbH 
zwar mehrmals von der Unternehmensleitung über den Stand des Öko-Audits 
informiert: Am Verfahrensablauf selbst wurden die betriebliche Interessenver-
tretung und die Beschäftigten allerdings nicht beteiligt. Parallel dazu gab es 
einen Gesprächskreis von Experten, an dem neben Vertretern des baden-würt-
tembergischen Wirtschafts- und Umweltministeriums auch Wissenschaftler und 
der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Baden-Württem-
berg sowie Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und des 
Verbandes der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) teilnahmen. 
Sinnvoll wäre in diesem Fall eine enge Kooperation und Kommunikation 
zwischen DGB, IG Metall und örtlichem Betriebsrat sowie die Bildung eines 
betrieblich übergreifenden Arbeitskreises gewesen, in dem die arbeitnehmerbe-
zogenen Erfahrungen mit dem Umwelt-Audit zusammengetragen und diskutiert 
worden wären. 

3.1.4 Risikoanalysen 
Die Risikoanalyse wird oftmals als Teilbereich des Umwelt-Audits beschrie-
ben (vgl. Niemeyer/Sartorius 1992, S. 323f.). Anlaß für die Einführung von 
Risikoanalysen ist das Inkrafttreten des Umwelthaftungsgesetzes von 1990, 
durch das die Unternehmen gezwungen wurden, Umweltrisiken versicherungs-
mäßig abzuwickeln. Für die Versicherungswirtschaft wurde es nun notwendig, 
die möglichen Haftungsrisiken zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten 
und letztlich zu kalkulieren. In der Literatur werden insgesamt drei Risikobe-
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reiche unterschieden, die zu Konsequenzen für den Betrieb führen können (vgl. 
Schulz/Schulz 1992, S. 603): 
• Risiken durch aktuelle Gefahren, die etwa in Form von Altlasten oder Son-

dermüll auftreten können, 
• Risiken durch potentielle, ökologische Gefahrenquellen, die aus unzurei-

chend gewarteten Betriebsanlagen oder aus nicht ordnungsgemäß entsorgten 
Industrieabfallen resultieren können, 

• Risiken durch die Änderung von Umweltgesetzen, die zu einer Verschär-
fung von Umweltauflagen bei den Emissions- oder Immissionswerten führen 
können. 

Nach einer Evaluation von 200 bisher durchgeführten Risikoanalysen der Ger-
ling Consulting Gruppe lassen sich insgesamt sieben Schwerpunkte herausar-
beiten (vgl. Niemeyer/Sartorius 1992, S. 322): 
- Identifikation störfallrelevanter Bereiche und Anlagen; 
- Erfassung des Risikopotentials von Lägern und Lagertanks; 
- Überprüfung der Abwasserbehandlung; 
- Dokumentation der Abfallentsorgung; 
- Kontrolle der Bestellung von Umweltbeauftragten; 
- Bewertung von Gefahrenabwehrplänen; 
- Befragungen oder Beobachtungen zum Verhalten der Mitarbeiter mit umwelt-

gefährdenden Stoffen. 
Bei der Risikoanalyse, die bisher im allgemeinen vom Management ohne Be-
teiligung der Arbeitnehmervertretung durchgeführt wird, ist das Unternehmen 
einleitend in mehrere Risikobereiche zu unterteilen. Um zu verläßlichen Daten 
zu kommen, bietet sich zur Analyse des Betriebes eine Stoff- und Energiebi-
lanz an. Daneben werden als weitere Informationsquellen von den Versiche-
rungen genannt: Betriebsbegehungen, Informationen über das Betriebsgelände 
und die Gebäude sowie Umgebungsbeobachtungen. 
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3.2 Produkt- oder stoffbezogene Informationssysteme 
3.2.1 Gefahrstoff-Informationssysteme 
Mittlerweile gibt es eine wahre Flut an unterschiedlichen EDV-Programmen, 
mit denen versucht wird, die Gefahrstoffe zu erfassen, die in der Produktion 
eingesetzt werden. Was jeweils als Gefahrstoff bezeichnet wird, ist in § 15 
Abs. 1 GefStoffV näher konkretisiert worden: 
(1) gefährliche Stoffe oder Zubereitungen, die giftig, ätzend, explosionsge-

fährlich, entzündlich, krebserzeugend und erbgutschädigend sind; 
(2) Stoffe, bei deren Umgang oder Verwendung gefahrliche bzw. explosions-

artige Substanzen entstehen oder freigesetzt werden; 
(3) Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse, durch die Krankheitserreger über-

tragen werden können. 
Häufig eingesetzte Programme sind 
- die von der Asea Brown Boveri (ABB) Management Services GmbH, Mann-

heim, entwickelte "Arbeits- und umweltbezogene Gefahrstoff-Erfassung 
(AUGE)"; 

- das von der Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, München, entwickel-
te Informations- und Kommunikationssystem gefährliche/umweltrelevante 
Stoffe (IGS); 

- die FINUM Umwelttechnik-Datenbank der Gesellschaft Umwelt + Techno-
logie, Freiburg; 

- das Gefahrstoff-Informationssystem Sigeda der ecomed-Verlagsgesellschaft; 
- die LIS-Stoffdatenbank der nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Immis-

sionsschutz, Essen; 
- das Umwelt- und Gefahrstoff-Informationssystem AGIS der Aluminium-

Walzwerke Singen GmbH, Singen. 
In einem weiteren Kapitel (vgl. Kap. 4.3.2) werde ich gesondert auf den EDV-
mäßigen Aufbau des AUGE-Programmes eingehen. 
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3.2.2 AbfaUbilanzen 
Ebenso wie bei den Stoff- und Energiebilanzen werden auch bei den Abfallbi-
lanzen die einzelnen Stufen des Produktionsprozesses detailliert untersucht. 
Zunächst werden die in den Betrieb eingehenden Inputgrößen (Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe, Zwischenprodukte) erfaßt und ihr Werdegang durch die ver-
schiedenen Betriebsabschnitte verfolgt Auf der Outputseite interessieren vor 
allem die Produkte und die anfallenden Reststoffe und Abfälle. 
Mit diesen Abfallbilanzen sollen nach den Vorstellungen des nordrhein-westfä-
lischen Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft Abfälle 
vermieden und besser verwertet werden. Für die betroffenen Unternehmen be-
deutet die Einführung von Abfallbilanzen, daß sie künftig 
- Schwachstellen bei der betrieblichen Abfallentsorgung frühzeitig erkennen 

werden; 
- die Abfallströme besser erfassen können und damit bei der Abfallentsorgung 

mehr Planungssicherheit erhalten werden; 
- Einfluß auf die Produktgestaltung nehmen werden, um auf diese Weise die 

Kosten der Abfall- und Reststoffentsorgung zu reduzieren; 
Praktische Erfahrungen mit solchen Abfallbilanzen wurden bisher bei der 
Thielmann AG in Haiger-Sechshelden gesammelt, die zusammen mit der IG 
Metall-Verwaltungsstelle Herborn ein Abfallvermeidungskonzept entwickelt 
hat (vgl. Arbeit & Ökologie-Briefe 1992, S. 7ff.). Das Projekt hatte drei Ziele, 
nämlich 
• Maßnahmen und Möglichkeiten zur Abfallvermeidung zu entwickeln, 
• Vermeidungs- und Verwertungsstrategien für die wichtigsten Reststoffe und 

Abfälle aufzuzeigen, 
• konkrete Handlungsmöglichkeiten für die betriebliche Arbeitnehmervertre-

tung und die Beschäftigten zu erarbeiten. 
Die Umsetzung des Abfallvermeidungskonzeptes erfolgt dann anhand von vier 
Kriterien, nämlich 
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• der Umweltrelevanz der zu entsorgenden Abfälle, 
• der Abfallmenge, 
• den Entsorgungsmöglichkeiten, 
• den Entsorgungskosten, 
mit denen die gewonnenen Informationen in eine Prioritätenabfolge gebracht 
werden. 
Eine besondere Bedeutung bei der Erstellung von Abfallbilanzen wird den Be-
triebsbeauftragten für Abfall zukommen. Sie können für die betriebliche Inter-
essenvertretung eine wichtige Institution darstellen, weil sie nach § I Ib Abfall-
gesetz (AbfG) dazu verpflichtet sind, die Beschäftigten über die von Abfällen 
ausgehenden Umwelteinwirkungen und über Maßnahmen zur Vermeidung 
schädlicher Umweltauswirkungen aufzuklären. 

•• 
3.2.3 Produkt-Okobilanzen 
Einleitend wurde bereits auf die Arbeitsgruppe beim Deutschen Institut für 
Normung (DIN) eingegangen. Nach dem bisherigen Diskussionsstand soll sich 
eine Produkt-Ökobilanz aus vier Bestandteilen zusammensetzen (vgl. DIN 
1993). Ergänzt werden sollen diese vier Teile noch durch eine Schwachstellen-
und Optimierungsanalyse. Hierüber wird gegenwärtig noch diskutiert. Das 
Prozeßschema setzt sich demnach aus folgenden Teilbereichen zusammen (vgl. 
hierzu auch Rubik/Teichert 1995): 

(1) Zieldefinition: Ab- und Eingrenzung des Untersuchungsrahmens; Festle-
gung der Untersuchungsziele; Auswahl des zu untersuchenden Produkts. 

(2) Sachbilanz: Sie setzt sich aus einer vertikalen und horizontalen Ebene zu-
sammen: Die vertikale Betrachtung umfaßt den Produktlebenszyklus, d.h. 
von der Rohstofferschließung und -aufbereitung über die Produktion, Wei-
terverarbeitung und Gebrauch bis hin zur Beseitigung. Die horizontale 
Ebene will die mit dem Lebensweg verbundenen Luft-, Wasser- und Bo-
denbelastungen durch Schadstoffe, den Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen, Energie, Wasser und Fläche, den Lärm und die Abfallbela-
stungen erfassen. 
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(3) Wirkungsbilanz: Im Regelfall ist mit der Sachbilanz eine Abschätzung der 
gesamten Umweltwirkungen, die über den Produktlebensweg entstehen, 
nur bedingt möglich. Die Einzelergebnisse der untersuchten Produkte wei-
sen nicht in eine einheitliche Richtung, es müssen also Abwägungsprozesse 
stattfinden. Bevor derartige Prozesse in der Bilanzbewertung stattfinden, 
wurde ein Bindeglied in Form der Wirkungsbilanz vorgeschlagen. 

In der Wirkungsbilanz wird dargelegt, wie sich einzelne Phasen des Pro-
duktlebensweges auf die Umwelt auswirken. In der Literatur werden ge-
genwärtig u.a. folgende Wirkungskategorien unterschieden, nämlich 
- Treibhauseffekt, 
- Ozonabbau, 
- Gesundheitsgefahrdung am Arbeitsplatz, 
- Bodenbelastung, 
- Landschaftsverbrauch, 
- Lärm, 
- Ressourcenverbrauch. 

(4) Bilanzbewertung: Die Bewertung ist der Teil der Systematik von Produkt-
Ökobilanzen, der bis heute noch am wenigstens konkretisiert wurde. Das 
liegt nicht zuletzt daran, daß Bewertungen stets ein subjektives Element be-
sitzen und daher nicht in dem Maße in ein Standardverfahren überführt 
werden können, wie dies bei den anderen Teilen einer Produkt-Ökobilanz 
möglich gewesen ist. Bisher wurden hauptsächlich einige allgemeine An-
forderungen formuliert. So sollen bei der Bewertung auch die Argumente 
verschiedener gesellschaftlich relevanter Gruppen berücksichtigt werden, 
so daß die Bewertung konsensfähig ist und nicht einseitig zugunsten einer 
Interessenvertretung ausfällt. 

(5) Schwachstellen- und Optimierungsanalyse: Dieser Schritt beginnt sich in 
der nationalen und internationalen Normungsdiskussion erst langsam durch-
zusetzen. Unternehmen erhalten dadurch erst ein Instrumentarium, mit dem 
sie auch entsprechende Entscheidungen treffen können. Elemente dieses 
Untersuchungsabschnittes sind etwa die Vorlage von Verbesserungsvor-
schlägen, um Ergebnisse von Studien umzusetzen, die Beurteilung der Zu-
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verlässigkeit und Aussagekraft von Ergebnissen, deren Interpretation sowie 
Schlußfolgerungen. 

Betriebliche Erfahrungen mit diesem Verfahrensablauf konnten bisher nicht ge-
sammelt werden, so daß gegenwärtig noch keine Aussagen zur Anwendbarkeit 
von Produkt-Ökobilanzen gemacht werden können. Vorgesehen ist aber, eine 
Konvention zu verabschieden, die für alle Unternehmen bindend wird, die 
künftig mit Produkt-Ökobilanzen arbeiten. Vor diesem Hintergrund werden die 
Ergebnisse der DIN-Arbeitsgruppe von entscheidender Bedeutung sein. 

3.2.4 Produktlinienanalysen 
Im Unterschied zur produktbezogenen Ökobilanzierung, bei der ausschließlich 
die ökologischen Schwachstellen des Produktes betrachtet werden, werden bei 
der Produktlinienanalyse im Sinne eines vorsorgenden Umweltschutzes auch 
soziale und wirtschaftliche Auswirkungen untersucht. Es sind also z.B. die 
Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz, die Arbeitsbedingungen wie auch der 
Kapitalaufwand und die Rendite pro hergestelltes Produkt von Interesse. Insge-
samt sind drei Arbeitsphasen mit mehreren Abschnitten zu unterscheiden: 

Innerhalb der ersten Phase ist vorrangig zu klären, wie breit gefächert die Be-
trachtung sein soll. In der zweiten Phase werden die zentralen Informationen 
im Rahmen der Produktlinienanalyse durch ein zweidimensionales Raster, 
nämlich die Produktlinienmatrix, erfaßt. Diese Matrix verbindet zwei Betrach-
tungsebenen: 
• Ähnlich wie bei der Produkt-Ökobilanz wird mit der Vertikalbetrachtung 

der gesamte Lebenszyklus eines Produktes wiedergegeben, und zwar von 
der Rohstofferschließung und -Verarbeitung, über die verschiedenen Produk-
tionsstufen, den Vertrieb, die Verwendung und Entsorgung des Produkts bis 
hin zum Transport zwischen den einzelnen Stufen. 

• Die Produktherstellung wird sodann bei der Horizontalbetrachtung auf ih-
re ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte untersucht. 
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Daran anschließend werden einzelne Matrixfelder identifiziert und anhand von 
firmeninternen oder -externen Unterlagen analysiert. Die Ergebnisse lassen 
sich letztlich in einem Produktprofil abbilden, aus dem dann bestimmte 
Schwachstellen der einzelnen Produktvarianten herausgelesen werden können. 
Am Ende des Untersuchungsprozesses sind in der dritten Phase, Schlußfolge-
rungen für die Unternehmenspolitik zu ziehen, indem etwa als Antwort auf die 
Schwachstellen firmenintern Zielvorgaben formuliert werden. 

Auch zur Produktlinienanalyse liegen bisher nur wenige Erfahrungen vor, wie 
sich das Konzept in der betrieblichen Wirklichkeit bewährt hat. Vor diesem 
Hintergrund versucht das Öko-Institut Freiburg in seinem Pilot-Projekt zur 
"Produktlinienanalyse Waschmittel" einen breiten gesellschaftlichen Konsens 
zu erreichen, indem verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen die Projekter-
gebnisse in sog. Projektwerkstätten vorgestellt werden. Das Öko-Institut sieht 
im Rahmen seines vom Umweltbundesamt finanzierten Projektes vor, Vertreter 
von Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, Umwelt- und Verbraucherorga-
nisationen zu beteiligen. Die Protokolle der Projektwerkstätten sind öffentlich 
und können über das Öko-Institut bezogen werden. Die Sitzungen selbst sind 
nicht-öffentlich. 

38 



4 EDV-GESTÜTZTE UMSETZUNG VON UMWELT-
INFORMATIONSSYSTEMEN 

4.1 Einleitung 
Im informationstechnischen Bereich werden seit Jahren unterschiedliche Um-
welt-Anwendungen primär für öffentliche Auftraggeber entwickelt (vgl. Fraun-
hofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung 1991). Anlaß ist die 
ständig wachsende Anzahl umweltrechtlicher Anforderungen und deren Voll-
zug für die Kommunen und die Behörden der Länder. Die EDV-mäßige Um-
setzung von öffentlichen Umweltinformationssystemen ist erforderlich, damit 
die Fülle der umweltrelevanten Informationen in einem überschaubaren Zeit-
und Kostenaufwand verarbeitet werden kann. 
Während bei diesen Umweltinformationssystemen schon beträchtliche Fort-
schritte erzielt worden sind, befindet sich die Entwicklung von betrieblichen 
Umweltinformationssystemen noch im Anfangsstadium. Doch inzwischen ist 
die Nachfrage nach solchen Informationssystemen ebenfalls stark gestiegen und 
auf dem deutschsprachigen Software-Markt werden diverse Lösungen für ein-
zelne betriebliche Umweltprobleme angeboten; ein sogenanntes "integriertes 
betriebliches Umweltinformationssystem" existiert aber derzeit noch nicht. 

4.2 Anforderungen an ein betriebliches Umweltinforma-
tionssystem 

4.2.1 Funktionale Anforderungen 
Umweltinformationssysteme lassen sich entsprechend ihren Anforderungen in 
Überwachungs- und Kontrollsysteme, Informationssysteme, Auswertungs- und 
Analysesysteme sowie Planungs- und Entscheidungssysteme unterteilen (vgl. 
Hallay/Pfriem 1992, S. 174ff.). Überwachungs- und Kontrollsysteme erfas-
sen automatisiert die Emissionen der betrieblichen Anlagen nach den gesetzli-
chen Vorgaben und sind damit in der Regel der Ausgangspunkt für betriebliche 
Umweltinformationssysteme. Das Informationssystem dient der systemati-
schen computergestützten Erfassung möglichst aller betrieblichen Umweltein-
wirkungen. Auswertungs- und Analysesysteme sind Systeme zur Aufberei-
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tung, Analyse und Bewertung von Umweltdaten anhand eines vorgegebenen 
Verfahrens- und Kriterienkatalogs. Die intern und extern gewonnenen Informa-
tionen des Umweltinformationssystems werden so bewertet, kombiniert und 
verdichtet, daß dieses Instrument als Führungsinstrument (also als Planungs-
und Entscheidungssystem) für Entscheidungsträger genutzt werden kann. Um-
weltorientierte Planungs- und Entscheidungssysteme sollten Funktionalitäten 
echter Expertensysteme bereitstellen. Solche Expertensysteme befinden sich 
gegenwärtig in der Entwicklung und sind über das Stadium eines Prototypen 
noch nicht hinausgekommen. Echte Expertensysteme im Bereich betrieblicher 
Umweltinformationssysteme gibt es bisher nicht. 
Ein integriertes betriebliches Umweltinformationssystem soll den Zugang zu 
der Vielzahl von Informationen und Anwendungen sicherstellen, die für ein er-
folgreiches Ümweltmanagement erforderlich sind. Dafiir ist ein Entwicklungs-
rahmen erforderlich, der die 
- Flexibilität gegenüber Änderungen und neuen Anforderungen, 
- Wirtschaftlichkeit des Systems und 
- Nutzung von Fachwissen sowie bewährter Methoden und Modelle unabhän-

gig von sich ändernden technischen und organisatorischen Gegebenheiten 
gewährt. 

4.2.2 Technische Anforderungen 
Während in der Vergangenheit häufig umweltorientierte Anwendungen für spe-
zielle Großrechnersysteme entwickelt wurden, werden heute sog. offene Syste-
me gefordert. Ein offenes System soll (theoretisch) eine beliebige Benutzer-
oberfläche mit beliebigen Anwendungen auf Grundlage eines beliebigen Be-
triebssystems verknüpfen helfen. 
Daraus lassen sich folgende technische Forderangen für ein betriebliches Um-
weltinformationssystem ableiten: 
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Unabhängigkeit von im Unternehmen vorhandenen Anwendungen und 
Datenbanken 
Die hohen funktionalen Anforderungen eines Umweltinformationssystems 
erfordern den Einsatz einer moderner Software-Architektur, die häufig im 
Gegensatz zu den schon im Unternehmen vorhandenen und bewährten 
EDV-Anwendungen steht. 
Berücksichtigung standardisierter Schnittstellen 
Ein Umweltinformationssystem muß innerhalb eines Unternehmens auf ver-
schiedene EDV-gestützte Informationssysteme zugreifen können. Dazu sind 
eindeutig definierte Schnittstellen erforderlich. Diese beiden genannten tech-
nischen Anforderungen sind wesentliche Voraussetzung dafür, daß sich 
Umweltinformationssysteme in offene Systeme einfügen lassen. 

Modularität des Aufbaus 
So wird eine schrittweise Einführung nach den jeweiligen Investitionsehan-
cen ermöglicht und die Einbindung neuer Anforderungen erleichtert. 
Client-Server-Architektur 
In dieser Architektur sind die EDV-Funktionen verteilt. Ein Server verwal-
tet die Datenbestände und übernimmt die Auswertungen der Daten. Der 
Client hat die Aufgabe, die ausgewerteten Daten aufzubereiten und zu prä-
sentieren. 
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Die Funktion des Servers für ein ökologisches Informationssystem kann bei 
einem produzierenden Unternehmen das PPS-System übernehmen. Das 
Konzept einer rechnerintegrierten Planung und Steuerung der Produktion 
(PPS-System) hat zum Ziel, eine geschlossene und redundanzfreie Datenba-
sis für die betriebliche Produktion zu schaffen. Diese Datenbasis (auch als 
Grunddatenverwaltung bezeichnet) soll gemeinsam für die betriebwirtschaft-
lichen und technischen Funktionen genutzt werden. 

Für ein ökologisches Informationsmanagement ist die Grunddatenverwal-
tung von großer Bedeutung, da 
erstens eine Vielzahl umweltwirksamer betrieblicher Informationen hier ge-
halten wird, 
zweitens die noch nicht im PPS-System vorhandenen, aber für einen erfolg-
reichen betrieblichen Umweltschutz wichtigen Informationen hier integriert 
werden müssen. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, daß die Datenbasen angebotener 
PPS-Systeme zu starr für ökologische Erweiterungen sind, so daß neben 
dem PPS-System als erstem Server ein zweiter umweltorientierter Server, 
der die nicht im PPS-System vorhandenen Umweltdaten hält und die gefor-
derten umweltorientierten Anwendungen wahrnimmt, eingeführt werden 
muß. Denn die PPS-Systeme haben im allgemeinen keine relationale Daten-
verwaltung, d.h. Erweiterungen sind äußerst schwierig und kostenintensiv. 
Sollen etwa ökologische Bewertungsinformationen durch ein PPS-System 
mit verwaltet werden, so fehlen hierfür entsprechende Datenfelder in der 
Grunddatenverwaltung und auch deren Ausweitung ist kostenverträglich 
kaum möglich. 

Graphische Benutzeroberfläche 
Die graphischen Anforderungen an ein Umweltinformationssystem sind 
hoch, um die Fülle an Umweltdaten in Form von Businessgraphiken visuali-
sieren zu können. Außerdem verbessern graphische Benutzeroberflächen die 
Ergonomie und erhöhen die Akzeptanz bei den Benutzern. Am besten eig-
nen sich unter den graphischen Benutzeroberflächen etwa MS-Windows 
(DOS), OS/2 oder OSF/Motif (Unix). 
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4.3 Vorhandene EDV-gestützte Umweltinformationssysteme 
4.3.1 Öko-Controlling 
Ein computergestütztes Öko-Controlling kann vor allem dann eingesetzt wer-
den, wenn bereits betriebliche EDV-Systeme bestehen, die etwa für den Ein-
kauf, die Materialwirtschaft oder die Produktionsplanung und -Steuerung 
eingesetzt werden. Die erfaßten Daten können sodann über geeignete Schnitt-
stellen direkt und ohne größeren Zusatzaufwand in ein EDV-gestütztes Öko-
Controlling integriert werden. 
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat zusammen mit der PSI 
Gesellschaft für Prozeßsteuerungs- und Informationssysteme GmbH ein EDV-
gestütztes Umwelt-Controlling-System (vgl. Schaubild 6) entwickelt, das dem 
Nutzer u.a. folgende Funktionen anbietet (vgl. Roenick 1992, S. 4): 
- Erfassung der betrieblichen Stoff- und Energieströme; 
- Integration von Gefahrstoff- Informationssystemen; 
- Verknüpfung der Stoffdaten mit Informationen zum ökologischen Risikopo-

tential; 
- Erstellung von Betriebs-, Prozeß- und Produktbilanzen. 
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Schaubild 6: Umwelt-Controlling (UC) mit PPS-Anbindung 
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Quelle: Roenick 1992, S. 9 

Wie Schaubild 6 zeigt, gehen in das Umwelt-Controlling Stamm-, Basis-, Sy-
stem - und Bewertungsdaten ein. Die Stammdaten umfassen Inhaltsstoffe/öko-
logische Stoffbeschreibung, Werks-Anlagenstruktur, Informationsträger (z.B. 
Einkauf, Verkauf, Labor und Ingenieure), Lieferanten und Hersteller. Zu den 
Basisdaten zählen Input-Materialien, Input-Energien, Output-Produkte, Out-
put-Emissionqn und Verfahren/Prozesse. Die Systemdaten enthalten Gesetze/ 
Auflagen, Bewertungskriterien und physikalische Einheiten. Bei den Bewer-
tungsdaten werden drei unterschiedliche Konzepte angeboten, nämlich bilan-
zierende, vergleichende (Vergleich zweier Verfahren zur Herstellung desselben 
Produkts oder Vergleich von Materialien gleicher Eigenschaften) oder abfra-
gende Systeme (über welchen Pfad gelangt diese Substanz in den Betrieb, wel-
che Prozesse sind am energieintensivsten). Über diese Eingaben können dann 
die Daten für die Betriebs-, Prozeß- und Produktbilanzen gewonnen sowie 
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Ökoprofile, Einzelgutachten oder der ökologische Geschäftsbericht erstellt 
werden. 
Parallel dazu wird versucht, die betriebswirtschaftlich ausgerichteten Systeme 
zur Produktionsplanung und -Steuerung (PPS) mit dem EDV-gestützten Öko-
Controlling-System zu verknüpfen. "Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, 
daß der größte Teil der für die Ökobilanzierung benötigten Stoff- und Energie-
flußinformationen im PPS-System schon vorhanden ist und nur noch um die 
spezifischen Bewertungs- und Auswertungsroutinen ergänzt werden muß" 
(Roenick 1992, S. 9). 

4.3.2 Gefahrstoff-Informationssysteme 
Im folgenden wird die bereits erwähnte "Arbeits- und umweltbezogene Gefahr-
stoff-Erfassung (AUGE)" näher vorgestellt. Mit dem AUGE-Programm kön-
nen alle Routine- und Verwaltungsarbeiten problemlos abgewickelt werden. 
Software-Voraussetzungen sind das Betriebssystem MS-DOS ab Version 3.3; 
eingesetzt werden kann es auf einem IBM kompatiblen Rechner mit einem 
Festplattenlaufwerk ab 40 MB, empfehlenswert sind 120 MB. 
Das Programm ermöglicht dem Benutzer durch Arbeitsbereichsanalysen und 
Betriebsanweisungen (vgl. Schaubild 7) 
• das Erfassen von Stoffdaten und die Kontrolle des Einsatzes je Standort, 

Abteilung, Gebäude, Raum und Arbeitsplatz; 
• das Erfassen von Sicherheitsdatenblättern und deren Aktualitätskontrolle; 
• das Erstellen, Drucken und Aktualisieren von Betriebsanweisungen - sowohl 

arbeitsplatzbezogen als auch stoffbezogen; 
• das Erfassen, Auswerten und Dokumentieren von Arbeitsbereichsanalysen; 
• das Erstellen, Auswerten und Dokumentieren von Meßprotokollen; 
• die Dokumentation von Vorschriften. 
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Schaubild 7: Grundlagen der Arbeits- und Umweltbezogenen Gefahrstoff-Er-
fassung (AUGE) von ABB 

Quelle: Informationsblatt der ABB 
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Die Arbeitsbereichsanalysen und Meßprotokolle beruhen auf der Technischen 
Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 402. Nach ihr ist die Konzentration gefährli-
cher Stoffe in der Luft am Arbeitsbereich zu ermitteln und zu beurteilen, und 
zwar in folgender Reihenfolge: 
1) Erfassung der Arbeitsstoffe, 
2) Beschaffung des Grundwissens, 
3) Beschaffung der Vorinformationen, 
4) Festlegen des Meßverfahrens für die Kontrollmessungen. 
Arbeitsbereichsanalysen werden für den Betrieb, einzelne Standorte und den 
Arbeitsplatz erhoben. 
Die Betriebsanweisungen sind im allgemeinen so aufgebaut, daß zu den ein-
zelnen Gefahrstoffen die Gefahren für Mensch und Umwelt, die Schutzmaß-
nahmen und Verhaltensregeln, das Verhalten im Gefahrfall, die erste Hilfe und 
die sachgerechte Entsorgung aufgelistet werden (TRGS 555). Grundlage für 
die Erstellung von Betriebsanweisungen sind normierte Sicherheitsdatenblätter. 
Sie beinhalten 
- Handelsname 
- chemische Charakterisierung und Form des Gefahrstoffes 
- physikalische und sicherheitstechnische Angaben 
- Transport 
- Vorschriften 
- Schutzmaßnahmen, Lagerung und Handhabung 
- Maßnahmen bei Unfällen und Bränden 
- Angaben zur Toxikologie 
- Angaben zur Ökologie 
- weitere Hinweise 
Das AUGE-Programm arbeitet dabei mit Basisdaten für 
• Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze) und Sicherheitsratschläge (S-

Sätze), 
• Erste Hilfe, 
• Brand- und Schadensfall (Hinweise für Feuerwehr), 
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• Symbole, 
• Eigenschaften, 
• Abfall- und Reststoffschlüsselnummern sowie 
• MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatzkönzentration) 

TRK-Werte (Technische Richtkonzentration) 
BAT-Werte (Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte). 

Ergänzt wird das Programm durch Textbausteine für Betriebanweisungen und 
verwaltungsrechtliche Erklärungen. Die Betriebsanweisungen können in drei 
Varianten ausgedruckt werden. 
Erweitert wird das AUGE-Programm durch die beiden Module Brand- und 
Umweltschutz, an denen gegenwärtig gearbeitet wird. Das Modul Brandschutz 
bezieht sich auf die Erfassung von Risikobereichen, bauliche Maßnahmen, 
Wartung/Instandhaltung und Organisation. Beim Modul Umweltschutz, bei 
dem die Emissionen, die Reststoff- bzw. Abfallmengen, der Kühl- und Abwas-
seranfall sowie die Boden- und Grundwassergefährdungen erhoben werden, 
liegt bisher ein Abfallinformationssystem vor. Dieses System ermöglicht die 
Abgabe der verantwortlichen Erklärung im Rahmen des Entsorgungsnachwei-
ses nach den §§ 8ff. der AbfRestÜberwV, die Erstellung der Begleitscheine 
nach den §§ 14ff. AbfRestÜberwV und erlauben die automatische Führung der 
Nachweisbücher nach den §§ 17ff. AbfRestÜberwV. 

Besonders für die in Nordrhein-Westfalen gesetzlich festgelegten Abfallwirt-
schaftskonzepte, die die Unternehmen dazu verpflichten, bis Ende März eines 
jeden Jahres Abfallbilanzen zu erstellen, können mit Hilfe dieses Abfallinfor-
mationssystems die wichtigsten Punkte ermittelt werden. Die gesetzlich vorge-
schriebene Erstellung von Rückstandsbilanzen (nach dem Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz) wird ihrerseits dazu führen, daß die Unternehmen Abfallin-
formationssysteme einführen werden. Ebenso können aufgrund der Abfall-
stammdaten und der Bewegungsdaten aus den Begleitscheinen und Rechnungen 
problemlos statistische Auswertungen vorgenommen werden. Vergleichbar den 
Sicherheitsdatenblättern werden im Rahmen des Abfallinformationssystems 
sog. Abfalldatenblätter erstellt. Sie beinhalten Informationen zur Abfallklassifi-
zierung, zur Charakterisierung des Abfalls (Aussehen, Farbe, Geruch, Konsi-
stenz, Komponenten), zu den physikalischen und sicherheitstechnischen Anga-
ben, zu den Gefahrguttransporten, zu den Schutzmaßnahmen, zu den Maßnah-
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men bei Unfall und Brand und zu den gesetzlichen Vorschriften. Außerdem 
können mit diesem Sy stem einzelne betriebliche Kostenstellen mit den jeweili-
gen Entsorgungskosten belastet werden. Auf diese Weise könnte letztlich die 
Produktentwicklung und Produktionsplanung positiv beeinflußt werden. 
Angewandt werden kann das AUGE-Programm von Sicherheitsfachkräften, 
Arbeitsmedizinern, Arbeitsvorbereitern, Meistern, Technikern und Konstruk-
teuren, Umweltbeauftragten für Abfall, Abwasser und Emissionen, Werk-
schützern, Betriebsräten und Einkäufern. 

4.4 Konsequenzen für die Unternehmensorganisation 
Betrieblicher Umweltschutz ist eine Querschnittsfunktion und ist deshalb in alle 
Funktionsbereiche des Unternehmens einzubeziehen. Der Entwicklung eines 
betrieblichen Umweltinformationssytems muß die organisatorische Entwick-
lung logisch vorausgehen. Es empfiehlt sich deshalb, zunächst die ökologische 
Organisationsentwicklung anhand eines Organisationshandbuches zu dokumen-
tieren, wie z.B. die Qualitätshandbücher in Verbindung mit der DIN-Norm 
9000-9004 zeigen. Für betriebliche Umweltinformationssysteme sind die 
Handbücher notwendig, weil in ihnen eine genaue Beschreibung von Umwelt-
Controlling und Umweltmanagement-Tätigkeiten vorgelegt wird. Daraus lassen 
sich dann problemlos die Anforderungen an ein integriertes betriebliches 
Umweltinformationssystem ableiten (vgl. Thalmaier 1992, S. 268). 

Dabei sind besonders hohe Anforderungen an die Integration der fünf Sicher-
heitsbereiche des Unternehmens zu richten: 
- Arbeits- und Gesundheitsschutz (Sicherheit für Mitarbeiter), 
- Instandhaltung (Sicherheit für Anlagen), 
- Qualitätssicherung (Sicherheit des Produktes), 
- Werkschutz und Feuerwehr (Sicherheit der Werke), 
- Umweltschutz (Sicherheit der Umweltmedien). 
Diese Sicherheitsbereiche sind in ihrer Problemlage verwandt, denn ein Löse-
mittel ist nicht nur arbeitsplatzgefahrdend, sondern auch schädlich für die Um-
welt. Deshalb können die gewonnenen Erfahrungen für die Entwicklung eines 
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betrieblichen Umweltschutzsystems genutzt werden (vgl. Thalmaier 1992, S. 
268). 
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5 HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN DER BETRIEB-
LICHEN INTERESSENVERTRETUNG 

5.1 Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
Im geltenden Betriebsverfassungsgesetz wird der Umweltschutz zwar nicht 
ausdrücklich erwähnt, doch nach § 80 BetrVG hat der Betriebsrat eine Reihe 
von allgemeinen Aufgaben wahrzunehmen, woraus sich auch die Förderung 
von Umweltstandards und die Kontrolle umweltrechtlicher Vorschriften 
ableiten ließe. Obwohl es bisher keine gesetzlichen Ansprüche gibt, aus denen 
die Interessenvertretung ein Recht ableiten könnte, sich an der Erstellung oder 
dem Einsatz von Umweltinformationssystemen zu beteiligen, lassen sich 
trotzdem einzelne Ansatzpunkte herauslesen, über die die Betriebsräte eine 
Beteiligung in Umweltschutzfragen erreichen und damit auch das Thema der 
Umweltinformationssysteme einbringen können: 

a) Bildung eines Umweltausschusses (§ 28 BetrVG) 
Auf dessen betriebliche Bedeutung wird noch gesondert eingegangen. 

b) Thematisierung des Umweltschutzes auf Betriebs- und Abteilungsver-
sammlungen (§ 45 BetrVG) 
Thematisierung eines entsprechenden Umweltthemas auf Betriebs- oder Ab-
teilungsversammlungen, um die Beschäftigten über den betrieblichen Um-
weltschutz aufzuklären. Dies kann relativ unproblematisch umgesetzt wer-
den, weil zu den Angelegenheiten einer Betriebsversammlung auch solche 
gehören, "die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer betreffen" (§ 45 
BetrVG). 

c) Freiwillige Betriebsvereinbarungen (§ 77 und § 88 BetrVG) 
Abschluß einer Betriebsvereinbarung, in der die Beteiligung bei der Erstel-
lung und beim Einsatz des Umweltinfonnationssystems vorgesehen wird. 

d) Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers (§ 80 Abs. 2 BetrVG in Verbin-
dung mit § 16 GefStofFV) 
Recht auf detaillierte Informationen vom Arbeitgeber, ob die Arbeitnehmer 
mit Gefahrstoffen arbeiten oder welchen sie ausgesetzt sind. 
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e) Beratungsrecht des Betriebsrates (§ 89 Abs. 1 BetrVG) 
Der Betriebsrat kann bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsge-
fahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden (Gewerbeaufsichts-
ämter), die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossen-
schaften) und die sonstigen Stellen (z.B. Arbeitskammer oder Gewerk-
schaften) durch Anregung, Beratung und Auskunft unterstützen. Darüber 
hinaus kann sich der Betriebsrat einsetzen, daß die Vorschriften auch durch-
geführt werden. 

f) Hinziiziehungsrecht des Betriebsrates (§ 89 Abs. 2 BetrVG) 
Bei allen Besichtigungen und Fragen, die mit dem Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie der Unfallverhütung zu tun haben, ist der Betriebsrat mit 
einzubeziehen. Aus diesem Passus des BetrVG läßt sich die Beteiligung der 
Arbeitnehmervertretung an Gefahrstoff-Informationssystemen und Risiko-
analysen ableiten. 

g) Unterrichtungsrecht über Auflagen und Anordnungen (§ 89 Abs. 2 
BetrVG) 
Ebenso sind dem Betriebsrat mitzuteilen, welche Auflagen und Anordnun-
gen zur Unfallverhütung sowie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vorge-
sehen sind. 

h) Teilnahmerecht des Betriebsrates (§ 89 Abs. 3 BetrVG) 
Der Betriebsrat kann bei den Besprechungen mit den Sicherheitsbeauftrag-
ten teilnehmen. Daraus kann das Recht abgeleitet werden, auch bei Besichti-
gungen und Besprechungen der anderen Betriebsbeauftragten (u.a. Abfall-, 
Immissionsschutz-, Gewässerschutz-, Störfall- und Gefahrstoffbeauftragte) 
mitzuwirken. 

i) Unterrichtungsrecht des Betriebsrates (§ 90 Abs. 1 BetrVG) 
In § 90 Abs. 1 BetrVG wird geregelt, daß der Arbeitgeber den Betriebsrat 
über die Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsinvestitionen, von techni-
schen Anlagen, von Arbeitsverfahren und -abläufen sowie über die Einrich-
tung von Arbeitsplätzen zu unterrichten hat. Hieraus ließe sich eventuell ein 
Beteiligungsrecht bei der Durchführung von Risikoanalysen, Abfallbilan-
zen, Ökobilanzen und Umwelt-Audit oder dem Aufbau von Gefahrtstoff-In-
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formationssysteme ablesen, denn zumeist sind damit arbeitsbedingte Verän-
derungen verbunden. 

k) Beratungsrecht des Betriebsrates (§ 90 Abs. 2 BetrVG) 
Neben dem Unterrichtungs- gibt es zusätzlich das Beratungsrecht, wonach 
der Betriebsrat über arbeitsbedingte Maßnahmen und ihre Auswirkungen 
dem Arbeitgeber einen Gegenentwurf vorlegen kann. Mit dem Willen zur 
Einigung hat der Arbeitgeber den Entwurf zu prüfen. 

1) Förderung der Berufsbildung (§ 96 Abs. 1 BetrVG) 
Nach § 96 Abs. 1 BetrVG hat der Betriebsrat das Recht, sich an der berufli-
chen Weiterbildung der Beschäftigten mit Vorschlägen zu beteiligen. Vor-
stellbar wäre etwa, beim Arbeitgeber anzuregen, daß für die Beschäftigten 
Seminare zu bestimmten Gefahrstoffen, für die Einkäufer Seminare zur 
Produktbilanzierung und für die Mitglieder des Ilmweltausschusses oder des 
Umweltarbeitskreises Seminare zu den betrieblichen Umweltinformationssy-
stemen angeboten werden. 

m) Informations- und Beratungsrechte des Wirtschaftsausschusses (§ 106 
Abs. 2 BetrVG) 
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten des Unternehmens zu unterrichten, die oftmals auch eine ökologische 
Dimension besitzen: Ökologische Faktoren werden nämlich in Zukunft ver-
stärkt über den Erfolg oder Mißerfolg eines Produktes und damit des ge-
samten Unternehmens entscheiden. Im Rahmen der Ausschußsitzungen 
sollten sich die Interessenvertreter nach der Einführung oder dem Einsatz 
von Umweltinformationssystemen (z.B. von Produktlinienanalysen, Pro-
dukt- oder Abfallbilanzen) erkundigen. 
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5.2 Mitbestimmung nach der Gefahrstoffverordnung 
In vielerlei Fällen ergänzt die Gefahrstoffverordnung die Beteiligungsrechte 
des Betriebsrates nach dem BetrVG: 
a) Regelungsspielraum des Betriebsrates (§ 16 GefStoffV) 

Die Ermittlungspflicht nach § 16 GefStoffV und die Gefährdungsermittlung 
nach § 45 der allgemeinen Unfallverhütungsvorschrift (VBG 1) sind nicht 
abschließend geregelt. Daraus lassen sich für den Betriebsrat bei der be-
trieblichen Umsetzung der Schutzbestimmungen gemäß § 87 Abs. 1 Zi. 7 
BetrVG Mitbestimmungsrechte ableiten, indem er den vorhandenen Rege-
lungsspielraum auszufällen versucht. Die arbeitsplatzbezogene Belastungs-
ermittlung und Dokumentation durch Gefahrdungs- oder Gefahrstoffkata-
ster kann in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber durchgesetzt werden. 
Kommt es zum Scheitern der Verhandlungen, so hat die betriebliche Interes-
senvertretung nach § 76 BetrVG das Recht, die Einigungsstelle anzurufen. 

b) Unterrichtspflicht über Messungen (§ 21 Abs. 1 GefStoffV) 
Nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 GefStoffV ist die betriebliche Arbeitnehmervertre-
tung von den Messungen zu unterrichten, die vom Arbeitgeber vorzuneh-
men sind, wenn nicht auszuschließen ist, daß am Arbeitsplatz gefährliche 
Stoffe in der Luft auftreten. Dem Betriebsrat ist Einsicht in die Meßauf-
zeichnungen zu gewähren und Auskunft über deren Bedeutung zu geben. 

c) Initiativrecht des Betriebsrates (§ 21 Abs. 4 GefStoffV) 
Überdies hat der Betriebsrat nach § 21 Abs. 4 GefStoffV ein Initiativrecht, 
d.h. er kann den Arbeitgeber im Einzelfall noch zusätzliche Schutzmaß-
nahmen vorschlagen. 

5.3 Kooperation Umweltbeauftragter/Betriebsrat 
Die Institution des Umweltbeauftragten wurde erstmals im Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) von 1974 verankert. Die Bestimmungen zur Bestel-
lung, zu den Aufgaben und den Rechten des Beauftragten wurden anschließend 
in das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von 1976 und das Abfallgesetz (AbfG) 
von 1977 aufgenommen. Seitdem gibt es drei Umweltbeauftragte, nämlich den 
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Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz (§ 53 BImSchG), Gewässerschutz (§ 
21a WHG) und Abfall (§ IIa AbfG). 1990 wurde mit der Novellierung des 
BImSchG zusätzlich noch der Störfallbeauftragte (§ 58a BImSchG) eingeführt, 
dem 1991 der Gefahrstoffbeauftragte (§11 GefStoffV) folgte, der in Fällen des 
Transports und Inverkehrbringens gefährlicher Güter vorgeschrieben ist. 

Betrachtet man das vom Gesetzgeber formulierte Aufgabenspektrum für die 
einzelnen Umweltbeauftragten, so lassen sich grundsätzlich drei Funktionen 
unterscheiden: 
(1) Eontrollfunktion 
Sie bezieht sich darauf, die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und be-
hördlichen Anordnungen zu überwachen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben 
die verschiedenen Beauftragten regelmäßige Kontrollen der Produktions-, Ab-
allentsorgungs- und Abwasserbeseitigungsabläufe vorzunehmen, die aber den 
zuständigen Behörden nicht vorgelegt werden müssen. 
(2) Initiativ- und Innovatiomfunktion 
Auch gehört es zu den Aufgaben der Beauftragten, auf die Entwicklung und 
Einführung umweltfreundlicher Produkte und Produktionsverfahren hinzuwir-
ken. Sie sind von ihnen unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit zu 
begutachten; hier böte sich als betriebliches Informations- und Kontrollinstru-
ment der Einsatz von Gefahrstoff-Informationssystem, Risikoanalysen, pro-
duktbezogenen Ökobilanzen oder Produktlinienanalysen an. Allerdings be-
schränkt der Gesetzgeber die Einflußnahme des Umweltbeauftragten auf eine 
reine Beratungsfunktion; die Entscheidungsgewalt liegt weiterhin bei der Un-
ternehmensleitung. 

(3) Berichts funktion 
Der Umweltbeauftragte muß über seine getroffenen oder beabsichtigten Maß-
nahmen der Unternehmensleitung einmal pro Jahr schriftlich einen Bericht 
erstatten (§ IIb Abs. 2 AbfG; § 54 Abs. 2 BImSchG; § 21b Abs. 2 WHG). Er 
hat einerseits den Charakter eines Rechenschafts- oder Tätigkeitsberichts; zum 
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anderen gibt er in Form eines Statusberichts Auskunft über die Umweltschutz-
bemühungen des Unternehmens. 
Gerade die Berichtsfunktion ist für die Arbeit der betrieblichen Interessenver-
tretung von zentraler Bedeutung. Der Betriebsrat sollte die gesetzliche Ver-
pflichtung der Umweltbeauftragten nutzen, wonach die Beschäftigten aufzuklä-
ren sind 
- vom Abfallbeauftragten über schädliche Umwelteinwirkungen, die von den 

Abfällen ausgehen können (§ 1 lb Abs. 1 Zi. 3 AbfG); 
- vom Immissionsschutzbeauftragten über die von einer Anlage verursachten 

schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 54 Abs. 1 Zi. 4 BImSchG); 
- vom Wasserbeauftragten über die im Betrieb verursachten Gewässerbela-

stungen (§ 21b Abs. Zi. 4 WHG). 
Eine Untersuchung der IG Metall (vgl. Brüggemeier/Riehle 1991, S. 60) hatte 
Mitte der 80er Jahre ergeben, daß in vielen Unternehmen die Betriebsräte gar 
keinen Kontakt zu den Umweltbeauftragten hatten, sie wußten nichts über de-
ren Arbeit, kannten die jährlichen Berichte nicht, und hatten auch die Beauf-
tragten noch nie eingeladen, die Belegschaft zu informieren. 
Um die Belegschaft zu motivieren und zu informieren, wäre es also im Rah-
men des bestehenden Gesetzesrahmens durchaus notwendig, die Kooperation 
mit den Umweltbeauftragten zu verbessern, indem sie auf Betriebsversamm-
lungen oder bei den Treffen der Vertrauensleute über ihre Arbeit berichten. 
Ebenso könnten Rundbriefe und Informationsblätter zu den Umweltauswir-
kungen von Abwässern, Abfallen und Immssionen sehr wesentlich sein. All 
dies sollte von der Interessenvertretung eingefordert werden. 

5.4 Bildung von Umweltausschüssen/Umweltarbeitskreisen 
Die Bildung von Umweltausschüssen kann auf zweierlei Weise erfolgen, 
entweder (1) als weiteren Ausschuß beim Betriebsrat gemäß § 28 Abs. 1 
BetrVG oder (2) als gemeinsamen Ausschuß von Betriebsrat und Arbeitgeber 
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gemäß § 28 Abs. 3 BetrVG. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, auf 
Betriebsebene (3) Umweltarbeitskreise zu gründen; ihre Arbeit können die 
Mitglieder jedoch auf keine rechtliche Grundlage stützen. 

(1) Umweltausschuß als "weiterer Ausschuß" 
Nach § 28 Abs. 1 BetrVG können in den Betrieben, in denen bereits ein Be-
triebsausschuß besteht, weitere Ausschüsse gebildet werden. Erforderlich für 
die Bildung weiterer Ausschüsse ist, daß der Betrieb über in der Regel minde-
stens 301 Arbeitnehmer verfügt (§ 27 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 BetrVG). 
In der juristischen Literatur wird die Frage, inwieweit es zulässig ist, einen 
Umweltausschuß beim Betriebsrat zu bilden, nicht eindeutig beantwortet. 
Entscheidend ist, ob dem Betriebsrat ein Mandat zugesprochen wird, sich für 
das Thema des betrieblichen Umweltschutzes zu betätigen. Dabei wird ihm ein 
sog. "Selbstdefinitionsrecht" eingeräumt, d.h. er ist nicht auf die Angelegen-
heiten beschränkt, die ihm gemäß §§ 87 bis 113 [Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte] zustehen. Dieses Recht hat aber dort seine Grenzen, wo es 
keinen Bezug mehr zu den betrieblichen Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer 
gibt. Für den betrieblichen Umweltschutz bedeutet es nun, daß er immer dann 
von der Arbeitnehmervertretung wahrgenommen werden kann, wenn die Be-
schäftigten vor Arbeits- und Gesundheitsgefährdungen bewahrt werden. Geht 
man von dieser umfassenderen Definition aus, so hat der Betriebsrat zweiffelos 
schon heute eine Reihe von Kompetenzen (vor allem nach § 80 Abs. 1 Nr. 1; § 
87 Abs. 1 Nr. 7; § 89; § 90; § 91 BetrVG in Verbindung mit dem ChemG, der 
GefstoffV und der StörfallV). Auf diesem Hintegrund ließe sich bei der Ein-
fuhrung oder Erstellung von Umweltinfor-mationssystemen eine Mitwirkung 
und Beteiligung der Betriebsräte ableiten. Vor allem in der Planungsphase ist 
es notwendig, die Arbeitnehmerinteressen einzubringen, um die Zieldefinition, 
die Auswahl des eingesetzten Instrumentariums und den Bilanzierungsrahmen 
frühzeitig festzulegen. 

Bezieht sich die Überwachungskompetenz des Betriebsrates auf den Schutz 
betriebsfremder Dritter, so ist er in diesem Fall nicht mehr zuständig. Die Ar-
beit des Ausschusses ist demnach eingegrenzt auf den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer. 
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(2) Umweltausschuß als "gemeinsamer Ausschuß" 
Über Größe, Besetzung und Zusammensetzung dieses Ausschusses wird im 
BetrVG nichts ausgesagt. Sie können Bestandteil einer Betriebsvereinbarung 
sein; darin können auch Aufgaben und Befugnisse dieses Ausschusses geregelt 
werden. Auch in Klein- und mittelständischen Betrieben ist die Bildung pari-
tätischer Kommissionen zulässig. 
Die Bildung von gemeinsamen Umweltausschüssen wird über Betriebsverein-
barungen geregelt. Nach einer Analyse der gut 50 abgeschlossenen Umwelt-
vereinbarungen in der chemischen Industrie, auf die weiter unten nochmals 
eingegangen wird, erfolgt die Weitergabe von Informationen in der Regel im 
Wirtschafts- oder Arbeitssicherheitsausschuß und in Zweigwerken im Arbeits-
sicherheitsausschuß. Direkte Umweltausschüsse bzw. Arbeitsgruppen gibt es 
nur in e//*Betrieben. 
Die Besetzung des Wirtschaftsausschusses wird durch § 107 Abs. 1 BetrVG 
geregelt, entsprechend enthalten die Betriebsvereinbarungen keine gesonderten 
Ausführungen. Beim Arbeitsschutzausschuß, sofern es sich um einen Ausschuß 
nach dem ArbSichG handelt, wird die Besetzung in § 11 ArbSichG vorgege-
ben. Auch hier sind keine weiteren Regelungen in den Vereinbarungen zu 
finden. Für die Umweltausschüsse und speziellen Arbeitsgruppen ist die 
Besetzung in den Vereinbarungen geregelt, dabei sehen sie bis auf die Braun-
Melsungen AG (4:3) eine paritätische Besetzung vor. Die Vertreter der Unter-
nehmensleitung sind dabei genau vorgegeben, neben verschiedenen Abteilungs-
leitern werden jeweils auch die Leiter der mit Umweltschutzfragen beauftrag-
ten Abteilung aufgeführt. Bei der Bayer AG ist auch der Vorstandssprecher für 
Umweltschutz Mitglied des Umweltausschusses. Für die Arbeitnehmerseite ist 
dagegen bis auf die Paguag GmbH und die Schering AG nur die entsprechende 
Anzahl vermerkt. 
Die Beteiligung von Betriebsbeauftragten bzw. von innerbetrieblichen Fach-
kräften wird in vierzehn Vereinbarungen nach Bedarf geregelt und bei zehn 
Vereinbarungen können außerbetriebliche Fachkräfte im beiderseitigen Einver-
nehmen herangezogen werden. In den restlichen Betriebs Vereinbarungen wer-
den dazu keine weiteren Angaben gemacht. Auch die weitere Beteiligung von 
Arbeitnehmern oder Betriebsräten wird nur in zwei Vereinbarungen angeführt, 
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dort können bis zu 3 bzw. 2 weitere Betriebsratsmitglieder teilnehmen. In den 
Umweltausschüssen oder besonderen Arbeitsgruppen sind in der Regel die 
Betriebsbeauftragten oder die Leiter der entsprechenden Abteilungen für die 
Arbeitgeberseite vertreten. 
Im gemeinsam besetzten Umweltausschuß könnte - gemäß einer Betriebsver-
einbarung - vorgesehen sein, sich mit der Einführung, dem Aufbau und der 
Erstellung von betrieblichen Umweltinformationssystemen zu beschäftigen. 
Gleichzeitig könnte vereinbart werden, daß an den Sitzungen auch externe 
Berater teilnehmen können (vgl. hierzu die Muster-Betriebsvereinbarung). 

(3) Umweltarbeitskreise 
Die Bildung von Arbeitskreisen geht auf die Diskussion zurück, die in den 
70er Jahren zur Rüstungs- und Produktkonversion, vor allem in der norddeut-
schen Werft- und Rüstungsindustrie, geführt wurde. Diese Tradition könnte 
aufgegriffen und auf den innerbetrieblichen Umweltschutz übertragen werden. 
Die Gründung von Umweltarbeitskreisen könnte die Beschäftigten motivieren, 
ihr "Erfahrungswissen" zu umweltpolitischen Produktaltemativen einzubrin-
gen. In den vergangenen Jahren sind bundesweit in einzelnen Unternehmen 
solche Arbeitskreise gegründet worden (zu den vielfaltigen Beispielen vgl. die 
Zusammenstellung von Schäfer/Kropp 1993). 
An dieser Stelle kann nur ein Fallbeispiel, nämlich das von Krupp-Stahl in Dil-
lenburg skizziert werden: Dort besteht seit rund fünf Jahren ein offener "Ar-
beitskreis Arbeit und Umwelt", der durch eine Umweltaussteilung versucht 
hat, die Zusammenhänge zwischen betrieblichem Verhalten und außerbetriebli-
chen Wirkungen aufzuzeigen. Er-reicht wurde mit dieser Aktion etwa der Aus-
tausch von Plastikbechern durch Porzellantassen, die getrennte Abfallsamm-
lung und der Austausch von Kaltreinigern. Als Folge ihrer Aktivitäten kam es 
zur Verabschiedung einer Betriebsvereinbarung, in der vereinbart wurde, um-
weltpolitische Vorschläge der Beschäftigten finanziell zu honorieren. Außer-
dem wird mittlerweile in regelmäßigen Abständen von Krupp-Stahl Dillenburg 
ein Umweltbericht vorgelegt. Eine Betriebsvereinbarung zur Bildung eines pa-
ritätisch besetzten Umweltausschusses scheiterte weniger am Einspruch des 
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Unternehmens als vielmehr am Gesamtbetriebsrat, der Konkurrenz zum 
Arbeitssicherheitsausschuß befürchtete. 
Die Umweltarbeitskreise haben als Folge ihrer größeren Unabhängigkeit der-
zeit die besten Möglichkeiten, sich mit Umweltinformationssystemen und der 
innerbetrieblichen Umsetzung im Interesse der Arbeitnehmer auseinanderzu-
setzen. 

5.5 Betriebsvereinbarungen 
Nach einem Urteil des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 
7.11.1989 kommt dem Betriebsrat eine umfassende Kompetenz in allen 
betrieblichen Angelegenheiten zu. Durch den Abschluß von Betriebsverein-
barungen nach § 88 BetrVG kann der Betriebsrat grundsätzlich seine Rechte 
erweitern. Dabei kann die Initiative durchaus vom Betriebsrat ausgehen, um 
mit dem Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. Doch hat der 
Betriebsrat kein Initiativrecht wie etwa bei den erzwingbaren Mitbestim-
mungsangelegenheiten nach § 87 BetrVG. Im Verweigerungsfall kann hier der 
Arbeitgeber wenigstens in die Einigungsstelle "gezwungen" werden. Auf 
diesem Hintergrund ist die Möglichkeit der Arbeitnehmervertretung einge-
schränkt, Betriebsvereinbarungen zum Umweltschutz durchzusetzen. Vielmehr 
ist die Einführung von Betriebsvereinbarungen davon abhängig, wie es dem 
Betriebsrat gelingt, sich in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber durchzusetzen. 
Davon hängt ab, ob und inwieweit Erfolge erzielt werden können. 

Betriebsvereinbarungen zum Umweltschutz sind bisher hauptsächlich im Gel-
tungsbereich der chemischen Industrie abgeschlossen worden (vgl. IG Chemie-
Papier-Keramik 1993; Schmidt 1993). Nach den neuesten vorliegenden Zahlen 
gibt es in west- und ostdeutschen Chemie-Unternehmen bereits mehr als fünf-
zig Vereinbarungen. Als Grundlage diente den Tarifparteien, der IG Chemie-
Papier-Keramik, dem Verband der Chemischen Industrie und dem Bundesar-
beitgeberverband Chemie ein gemeinsames Kommunique von 1987, in dem 
vereinbart worden war, in den bestehenden Wirtschaftsausschüssen der Unter-
nehmen regelmäßig Fragen des Umweltschutzes zu behandeln. So sollten der 
Informationstransfer und die Kommunikationsmöglichkeiten zur betrieblichen 
Umweltpolitik zwischen Mitarbeitern, Interessenvertretung und Unternehmens-
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leitung verbessert werden. In den Betrieben, in denen keine Wirtschaftsaus-
schüsse existieren, sollen Umweltschutzfragen in die Arbeitsschutzausschüsse 
eingebracht werden. 
In den bisher abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen wurden insgesamt 24 
unterschiedliche Informations- und Beratungspunkte vereinbart (vgl. Schaubild 
8). Nur die ersten acht Punkte haben allgemeine Bedeutung, denn sie sind in 
über vierzig Vereinbarungen zu finden. Die Frage nach der Information über 
den Umweltjahresbericht des Umweltbeauftragten wird aber schon bei drei-
zehn Vereinbarungen nicht erwähnt, obwohl dieser für den betrieblichen In-
formationsfluß eine wesentliche Rolle spielt. Die weiteren Punkte treten dann 
nur noch in wenigen Vereinbarungen auf. 
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Schaubild 8: Informations- und Beratungspunkte von Betriebsvereinbarungen 

* beabsichtigte Investitionen zum Umweltschutz und Maßnahmen der Umwelt-
vorsorge; 

* Lagerung und Transport gefährlicher Arbeitsstoffe und Güter; 
* Grundsätze der Abfallentsorgung; 
* Einhaltung behördlicher Sieherheits- und Umweltschutzauflagen; 
* Betriebsstörungen mit Auswirkungen auf die inner- oder außerbetriebliche 

Umwelt; 
* Stand von Genehmigungsverfahren; 
* Jahresberichte des Beauftragten für Abwasser-, für den Immissionsschutz 

und für die Abfallentsorgung; 
* Fortbildungsarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes; 
* Umweltvorsorge bei der Einführung neuer Produktionslinien; 
* Richtlinien und Grundsätze für den Umweltschutz; 
* Altstoffüberprüfung, Altstoffbewertung; 
* Immissionen in Luft, Wasser und Boden; 
* Umweltschutzkonzepte bei der Einführung neuer Produkte; 
* Umweltverträglichkeit der Produkte und der Verpackung; 
* Informationen über wichtige Gespräche von Unternehmensvertretern mit 

Vertretern von Behörden zu Fragen des Umweltschutzes; 
* Allgemeine Umweltpolitik des Betriebes; 
* Tätigkeit des Werkkoordinators für Umweltschutz; 
* Umweltbetriebskosten; 
* Maßnahmen der Betriebsräteinformation (wie etwa die GIBUCI); 
* Werkspezifische Fragen des Umweltschutzes; 
* Fragen des Strahlenschutzes; 
* Fragen der Lärmbekämpfung; 
* Ergebnisse von Arbeitsplatzmessungen; 
* Richtlinien, Grundsätze und Verhaltensweisen der Mitarbeiter auf dem Ge-

biet des Umweltschutzes. 

Doch die Betriebsvereinbarungen, die mit Unterstützung der IG Chemie-
Papier-Keramik vereinbart wurden, sehen bislang nicht vor, die betriebliche 
Interessenvertretung in die strategischen Planungen und Maßnahmen im 
Bereich des Umweltschutzes (wie etwa Ökobilanzen, Öko-Controlling und 
Umwelt-Audi$ einzubeziehen. 
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Umweltbezogene Betriebsvereinbarungen sind nicht nur in der chemischen In-
dustrie abgeschlossen worden, sondern in der Zwischenzeit gibt es auch Ab-
schlüsse in der Metallindustrie. Zwischen der Geschäftsleitung und dem Be-
triebsrat der Franz Schneider GmbH & Co. in Brakel wurde im Oktober 1991 
eine Vereinbarung abgeschlossen (vgl. Schmidt 1993, S. 54ff.), die die Bil-
dung einer nicht paritätisch besetzten Umweltschutzkommission vorsieht. Sie 
hat die Aufgabe, sich über alle Fragen des Umweltschutzes und des Umgangs 
mit Gefahrstoffen auszutauschen. Dazu soll auch gehören, Umweltverträglich-
keitsprüfungen durchzuführen und Umweltkonzepte für Produktionsverfahren 
und Produkte zu erarbeiten. Ferner wird ein Abfallentsorgungs- und -vermei-
dungskonzept aufgestellt, in das alle Mitarbeiter einbezogen werden. Ebenso 
wird das betriebliche Vorschlagswesen auf den Umweltschutz ausgeweitet. 

Die IG Metall hat 1992 anläßlich des Deutschen Umwelttages "Eckpunkte für 
eine Betriebsvereinbarung zum Umweltschutz in Unternehmen" veröffentlicht, 
mit denen der weitere Abschluß von betrieblichen Vereinbarungen angeregt 
werden soll. Sie sehen im einzelnen folgende Punkte vor (vgl. Schaubild 9): 
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Schaubild 9: Eckpunkte der IG Metall für eine Betriebsvereinbarung zum 
Umweltschutz in Unternehmen 

* Integration des Umweltschutzes in der Unternehmensver&ssung mit folgen-
den Zielen: 
* Minderung von Umweltrisiken und Umweltschäden; 
* Vermeidung von Umweltbelastungen durch rechtzeitige Umweltvorsorge; 
* Schutz der Ressourcen durch Verminderung des Rohstoffverbrauchs und Vermeidungs-

und Wiederverwertungsstrategien. 

* Ausbau der Beteiligungsstruktur zum Umweltschutz 
* Gründung eines paritätisch besetzten Umweltausschusses auf Unternehmens- und Be-

triebsebene 
- Dem Ausschuß auf Unternehmensebene soll u.a. das für Umweltschutzfragen zu-

ständige Vorstandsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung sowie der/die Umwelt-
beauftragte/n im Unternehmen und Mitglieder bzw. Vertreter des Gesamtbetriebsrates 
und der Jugend- und Ausbildungsvertretung angehören. 

- Dem Ausschuß auf Betriebsebene sollen neben dem Betriebsbeauftragten für Immis-
sionsschutz, Abfall- und Gewässerschutz zusätzliche Sachverständige (auch externe) 
sowie die Verantwortlichen für Arbeitssicherheit bzw. Arbeitsschutz und Mitglieder 
bzw. Vertreter des Betriebsrates und der Jugend- und Ausbildungsvertretung angehö-
ren. 

- Der Wirtschaftsausschuß soll sich im Rahmen seiner Tätigkeit stärker mit strategi-
schen Planungen und Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes befassen, wie 
beispielsweise Ökobilanzen und Öko-Controlling. 

* Einführung eines Umweltausschusses beim Gesamtbetriebsrat/Betriebsrat 

* Aufgaben und Bereiche des Umweltschutzes im Unternehmen 
* Vorlage eines jährlichen Umweltberichtes 
* Aufgabenbeschreibung des paritätisch besetzten Umweltausschusses 

* Verankerung des Umweltschutzes in der Aus- und Weiterbildung 
* Bestellung, Abberulung und Zusammenarbeit der Umweltbeauftragten 
* Freistellung zum Erwerb von Umweltkenntnissen. 
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Verglichen mit der IG Chemie-Papier-Keramik soll es nach den "Eckpunkten 
für eine Betriebsvereinbarung zum Umweltschutz in Unternehmen" , die von 
der IG Metall veröffentlicht wurden, zur Aufgabe des Umweltausschusses ge-
hören, die betriebliche oder unternehmensbezogene Ökobilanz (Stoff- und 
Energiebilanz) zu erörtern, sich am Umwelt-Audit- Verfahren zu beteiligen 
und an Initiativen zur Durchführung von betriebliehen Umweltverträglich-
keiteprüfungen bei Einführung neuer Produktionsanlagen und -verfahren, 
Stoffen und Erzeugnissen sowie Beratung der Ergebnisse mitzuwirken. 

Darüber hinaus wurde inzwischen auch im Einzelhandel, und zwar bei der 
Kaufhof Warenhaus AG, eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum Umweltschutz 
abgeschlossen (vgl. hierzu Arbeit & Ökologie-Briefe 1994). Sie sieht "im In-
teresse der Zukunftssicherung des Unternehmens" (Präambel der Vereinba-
rung) einen vorsorgenden Umweltschutz vor. So soll die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens gewahrt und gestärkt, umweltschädliche Produkte vermie-
den, Ressourcen geschont und die Arbeitsbedingungen umweit- und gesund-
heitsverträglich gestaltet werden. 

Um die Umweltaktivitäten zu koordinieren und zu überwachen und eine aktive 
Beteiligung der Beschäftigten sowie ihrer Arbeitnehmervertreter zu gewährlei-
sten, wurde auf Unternehmensebene ein Umweltausschuß gebildet, der paritä-
tisch mit Mitgliedern des Gesamtbetriebsrates, dem Konzernumweltbeauftrag-
ten und Vertretern der Unternehmensleitung besetzt ist. Dem Umweltaussehuß 
obliegen folgende Aufgaben: 
• Unterstützung des Umweltbeauftragten bei der Umweltdatenerfassung/Um-

weltkontrolle; 
• Koordination filial- und/oder abteilungsspezifischer Themen; 
• Förderung des Umweltschutzes durch 

- Festlegung von Themen und Aufgabenschwerpunkten, 
- Beauftragung von Projekten. 

Die Mitglieder des Umweltausschusses können an Schulungsveranstaltungen 
und Qualifizierungsmaßnahmen zum Umweltschutz unter Fortzahlung ihrer 
Bezüge teilnehmen. 
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In der Nahrangs- und Genußmittelindustrie wurde bei der Fürstenberger 
Fleischwaren GmbH in Eisenhüttenstadt eine ähnlich konzipierte Betriebsver-
einbarung abgeschlossen. Auch sie sieht die Bildung eines paritätisch besetzten 
Umweltausschusses vor, der eine Reihe interessanter Aufgaben wahrzunehmen 
hat: 
• Erstellung eines Umweltberichtes (ökologische Betriebsbilanz), 
• Erarbeitung von Umweltkonzepten für Produktionsverfahren und Produkte, 
• Entwicklung eigener Konzepte zur Aus- und Weiterbildung zum Umwelt-

schutz und deren Koordinierung, 
• Anregung und Unterstützung von betrieblichen Umweltschutzarbeitskrei-

sen, 
• Überwachung und Koordination der Arbeit des Umweltschutzbeauftragten, 
• Information der Belegschaftüber eventuelle Störfälle, 
• Beratung der Investitionen im Bereich des Umweltschutzes und Maßnah-

men der Umweltvorsorge bei der Errichtung neuer Produktionsanlagen 
oder bei wesentlichen Veränderungen bestehender Anlagen. 

Erwähnenswert bei der Fürstenberger Betriebsvereinbarung ist auch die 
Aufnahme des Umweltschutzes in das betriebliche Vorschlagswesen. Vor-
schläge werden von den Beschäftigten dem Umweltausschuß vorgelegt, der 
darüber in einer angemessenen Frist zu befinden hat, ob und inwieweit 
mögliche Vorschläge umgesetzt werden können. Auf diese Weise kann die 
Motivation, das Engagement und die Kreativität der Beschäftigten angeregt und 
gefördert werden. 
Der folgende Vorschlag einer Muster-Betriebsvereinbarung zum Umweltschutz 
versucht die bisherigen Ergebnisse zur betrieblichen Umweltpolitik aufzugrei-
fen, die Debatte zu bündeln und in einem eigenen Vorschlag zu konkretisieren, 
der auch weitergehende Gesichtspunkte berücksichtigt. 

Mwter-Betriebsvereinbanmg 
Zwischen der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat des Unternehmens 

wird zum Schutze der Umwelt folgende Betriebsvereinbarung abge-
schlossen: 
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§ 1 Betrieblicher Umweltausschuß 
(a) Bildung des Ausschusses: Zur Information und Beratung von Proble-

men und Maßnahmen im Umweltschutz bilden Unternehmensleitung 
und Betriebsrat einen betrieblichen Umweltausschuß. 

(b) Zusammensetzung: Der paritätisch besetzte Ausschuß besteht aus je-
weils zwei Vertretern der Unternehmensleitung und des Betriebsrates, 
dem Umweltschutzbeauftragten und einem Vertreter aus dem Umwelt-
arbeitskreis zusammen. Auf Beschluß des Umweltausschusses kann die-
ser weitere sachkundige Arbeitnehmer/innen aus dem Umweltarbeits-
kreis in den Ausschuß benennen, die jedoch kein Stimmrecht haben. 
Sollte im Unternehmen kein Umweltarbeitskreis existieren, so wäre die 
Anzahl der Betriebsratsvertreter entsprechend zu erhöhen. 

(c) Zusammenkünfte des Ausschusses: Der Ausschuß tritt regelmäßig ein-
mal im Quartal zusammen. Sondersitzungen können jederzeit durch ein-
zelne Ausschußmitglieder beantragt werden. Der Ausschußvorsitz 
wechselt jeweils von Jahr zu Jahr zwischen der Unternehmensleitung 
und den Arbeitnehmervertretern. 

(d) Einbeziehung von Experten: Zu den Ausschußsitzungen können auf 
Wunsch der Unternehmensleitung oder des Betriebsrates externe Fach-
leute hinzugezogen werden. 

§ 2 Aufgaben des Ausschusses 
(a) Umweltschutzthemen: Im Umweltausschuß werden alle in diesem Be-

reich anfallenden bzw. mit ihm in Verbindung stehenden Aufgaben und 
Maßnahmen beraten sowie betriebsinterne Aktivitäten koordiniert. Da-
zu gehören im einzelnen: 
- Erarbeitung von Umweltkonzepten für Produktionsverfahren und 

Produkte; 
- Entwicklung eigener Konzepte zur Aus- und Weiterbildung zum Um-

weltschutz und deren Koordinierung; 
68 



- Überwachung und Koordination der Arbeit des Umweltschutzbeauf-
tragten; 

- Anregung und Unterstützung von betrieblichen Umweltarbeitskrei-
sen; 

- Beratung der Investitionen im Bereich des Umweltschutzes und Maß-
nahmen der Umweltvorsorge bei der Errichtung neuer Produktions-
anlagen oder bei wesentlichen Veränderungen bestehender Anlagen; 

- Information der Belegschaft über alle Störfälle; 
- Mitwirkung bei der Erstellung und dem Controlling einer sozial-öko-

logischen Betriebsbilanz. 
(b) Bezahlung von Experten: Um ihre Aufgaben wahrzunehmen, können 

die Ausschußmitglieder beantragen, interne und externe Beratungs-
dienstleistungen in Anspruch nehmen. Eine Inanspruchnahme ist dann 
gültig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder fiiir den Antrag 
stimmt. Insgesamt dürfen die Kosten für die Beratung jährlich nicht hö-
her als DM 2.500,- betragen. 

§ 3 Umweltbericht 
(a) Umweltinfonnationssystem: Erstellung einer jährlichen Umweltbe-

richterstattung in Form einer sozial-ökologischen Betriebsbilanz, um 
das Unternehmen intern und in der Öffentlichkeit transparenter zu ma-
chen. Im Unterschied zur Ökobilanz, mit der ausschließlich die Um-
weltwirkungen des Betriebes abgebildet werden, lassen sich mit der so-
zial-ökologischen Bilanz auch Aspekte wie Arbeits- und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, Arbeitszufriedenheit, (Arbeits-)Zeitstrukturen 
und betriebliche Arbeitsunfälle mit einbeziehen. 

(b) Erstellung und Veröffentlichung: Die sozial-ökologische Betriebsbi-
lanz wird vom betrieblichen Umweltausschuß zusammen mit dem Um-
weltschutzbeauftragten erstellt. Sie wird entsprechend Art. 15 der EG-
Verordnung zum Umwelt-Audit der interessierten Öffentlichkeit und 
der Belegschaft in Form eines Umweltberichtes zugänglich gemacht. 
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§ 4 Informationspflicht und Vertraulichkeit 
(a) Information der Ausschußmitglieder: Die Mitglieder des Umweltaus-

schusses werden von der Unternehmensleitung jederzeit über die für sie 
notwendigen Maßnahmen unterrichtet. Außerdem muß den Mitgliedern 
auf deren Verlangen von der Unternehmensleitung das Recht einge-
räumt werden, in die betrieblichen Akten Einsicht zu nehmen. 

(b) Information der Belegschaft Neben der Präsentation der jährlichen 
sozial-ökologischen Betriebsbilanz unterrichtet der Ausschuß in regel-
mäßigen Veröffentlichungen die Belegschaft über seine Arbeit zum 
Umweltschutz. 

(c) Information bei Störfallen: Bei Störfällen aller Art werden die Aus-
schußmitglieder durch die Unternehmensleitung sowie die Belegschaft 
durch den Umweltausschuß sofort und umfassend informiert. 

(d) Vertraulichkeit: Beratungspunkte sind nur dann vertraulich zu behan-
deln, wenn dies im beiderseitigen Einvernehmen beschlossen wurde. 

§ 5 Freistellung und Schulung der Ausschußmitglieder 
(a) Freistellung: Mindestens ein/eine vom Betriebsrat oder der Unterneh-

mensleitung in den Ausschuß entsandte/r Vertreter/in ist für die Zeit 
der Ausschußmitgliedschaft freizustellen. Ist dies aus betrieblichen 
Gründen nicht machbar, muß wenigstens dessen Arbeitszeit angemes-
sen verringert werden. 

(b) Schulung: Die Unternehmensleitung hat in Abstimmimg mit dem Be-
triebsrat für die notwendige regelmäßige Weiterbildung der Ausschuß-
mitglieder zu sorgen. Entsprechende Maßnahmen finden keine Anrech-
nung auf § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG. 
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§ 6 Betriebliches Vorschlagswesen 
(a) Verbesserungsvorschläge: Für den Zeitraum von zwölf Monaten nach 

Inkrafttreten dieser Betriebsvereinbarung werden sämtliche umwelt-
und produktpolitisch ausgerichteten Verbesserungsvorschläge mit dem 
doppelten Vergütungssatz des betrieblichen Verbesserungswesens hono-
riert. 

(b) Umweltschutz und Vorschlagswesen: Nach Ablauf dieser Frist nehmen 
Unternehmensleitung und Betriebsrat unverzüglich darüber Verhand-
lungen auf, ob das Thema Umweltschutz als ständiger Themenschwer-
punkt in das betriebliche Vorschlagswesen aufgenommen wird. 

§ 7 Umweltschutzbeauftragter 
(a) Bestellung eines Umweltschutzbeauftragten: Die Unternehmensleitung 

bestellt in Abstimmung mit dem Betriebsrat einen weisungsungebunde-
nen Umweltschutzbeauftragten. Im Vergleich zu heute, wo die Be-
triebsbeauftragten für Immissionsschutz, Gewässerschutz und Abfall 
allein von der Unternehmensleitung bestellt werden, ist künftig bei der 
Einstellung und Entlassung des Umweltschutzbeauftragten der Betriebs-
rat anzuhören und zu beteiligen. 

(b) Kündigungsschutz: Um den Umweltschutzbeauftragten bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben abzusichern, gelten für ihn die gleichen Kün-
digungsschutzregelungen wie bei den Betriebsräten. Bei seiner Abberu-
fung oder der Änderung seiner Aufgaben ist die Zustimmung des Be-
triebsrates einzuholen. 

§ 8 Umweltarbeitskreise (Umweltzirkel) 
(a) Bildung von Arbeitskreisen: Interessierte Beschäftigte können im be-

trieblichen Umweltausschuß jederzeit die Bildung eines betrieblichen 
Arbeitskreis zum Umweltschutz (Umweltzirkel) bilden. Er wird durch 
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den Umweltausschuß unterstützt. Die jeweiligen Arbeitskreis-Themen 
werden der Belegschaft bekanntgegeben. 

(b) Aufgaben des Arbeitskreises: Die betrieblichen Umweltarbeitskreise 
oder Umweltzirkel werden durch das Unternehmen und den Betriebsrat 
unterstützt. Die Arbeit des Arbeitskreises wäre es, die gesundheitli-
chen, arbeitsbedingten und ökologischen Schwachstellen im Betrieb zu 
identifizieren und entsprechende Lösungsansätze für Prozeß- und Pro-
duktverbesserungen zu formulieren. So können Engagement und Initia-
tive der Beschäftigten gefördert und gewürdigt werden. 

(c) Umsetzung der Arbeitskreis-Vorschläge: Die Arbeitskreise sollten in 
enger Kooperation zum Umweltausschuß stehen, der bestimmte Vor-
schläge zu diskutieren und gegebenenfalls umzusetzen hat. Sowohl die 
Unternehmensleitung als auch der Umweltausschuß haben die Pflicht, 
entsprechende Vorschläge des Arbeitskreises zur Kenntnis zu nehmen, 
dazu Stellung zu beziehen und möglicherweise eine ablehnende Haltung 
zu begründen. 

(d) Fristen zur Umsetzung: Der betriebliche Umweltausschuß muß in einer 
angemessenen Frist von acht Wochen darüber entscheiden, wie mögli-
che Vorschläge umgesetzt werden können; die Entscheidungen sind 
dann der Unternehmensleitung und dem Arbeitskreis zuzuleiten. Sollte 
die Unternehmensleitung dem Vorschlag des Arbeitskreises und des 
Ausschusses nicht folgen, muß sie dies schriftlich begründen, um dem 
Arbeitskreis oder dem Ausschuß die Möglichkeit zu geben, den Vor-
schlag zu überarbeiten. 

§ 9 Schlußbestimmungen 
(a) Weitergehende Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebs-

rats und des Umweltschutzbeauftragten bleiben durch diese Vereinba-
rung unberührt. 
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(b) Die Vereinbarung tritt am ... in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlieh gekündigt werden. 
Bei einer Kündigung gilt die bestehende Vereinbarung solange, bis eine 
neue Regelung abgeschlossen wurde. 

5.6 Datenschutzregelungen (Problemstellung und -lösung) 
Beim Aufbau und bei der Einführung von Umweltinformationssystemen und 
betrieblichen Umweltdatenbanken entstehen eine Vielzahl von verwertbaren 
Daten, die sich auf einzelne Arbeitsplätze und damit auf einzelne Arbeitneh-
mer beziehen lassen bzw. bezogen werden können. Zu solchen Daten könnten 
insbesondere Angaben zählen 
- zum Umgang mit bestimmten (Gefahr-)Stoffen; 
- zur Lärmbelastung; 
- zum Zusammenhang zwischen der Herstellung bestimmter Produkte und dem 

Auftreten von Krankheiten; 
Die Sammlung der Umweltdaten könnte zu zusätzlichen Problemen für die Be-
schäftigten führen, die sich etwa in der 
- Zweckentfremdung der Daten für andere Ausweitungszwecke; 
- Reidentifizierung des Personenbezugs durch Verwendung anderer Informa-

tionsquellen; 
- Technischen Verknüpfung von Daten zu Produkten und Emissionen mit an-

deren (personenbezogenen) Daten oder Programmsystemen 
zeigen. So wäre durchaus denkbar, daß Arbeitnehmern oder Entwicklungsinge-
nieuren eine fehlerhafte Herstellung oder Planung von Produkten nachgewiesen 
werden kann ("Blauer Montag") und sie dann zur Haftung herangezogen wer-
den. 
Für die betriebliche Arbeitnehmervertretung, die die Vorteile von Umweltm-
formationssystemen nutzen will, ohne sich gleichzeitig die genannten Vorteile 
einzuhandeln, bieten sich grundsätzlich folgende Möglichkeiten an: 
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a) Integration in eine Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Datenschutz 
Ist bereits eine (Rahmen-)Betriebsvereinbarung zur betrieblichen EDV-Nutzung 
abgeschlossen worden, so sollte diese um entsprechende Regelungen zum Um-
weltinformationssystem ergänzt werden. Das heißt konkret: 
- Dokumentation des Systemumfangs (Hardware, Software, Daten); 
- Beschreibung des Funktionsumfangs der Software; 
- Angaben zur Datenerfassung in den einzelnen Verarbeitungsphasen (Welche 

Daten werden erhoben? Auf welchen Datenträgern werden sie gespeichert? 
An welche Personen und Stellen werden sie weitervermittelt?); 

- Angaben zur Zugriffsberechtigung (Von wem und in welchem Umfang wer-
den Daten abgefragt?); 

- Festlegung der Anwendungszwecke (Zweckbindung) des Systems; 
- Kontrollrechte des Betriebsrats. 
Zu all diesen Regelungskomplexen besteht nach § 87 Abs. 1 Zi. 6 BetrVG ein 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, wonach der Arbeitgeber EDV-erfaßte 
Informationssysteme nicht einseitig einführen kann, ohne mit der Arbeitneh-
mervertretung eine gemeinsame Vereinbarung abgeschlossen zu haben (zu den 
Regelungsbereichen bei der Personaldatenverarbeitung vgl. Heß 1990). 

b) Integration in eine Betriebsvereinbarung zum Umweltschutz 
Liegt bereits eine Betriebsvereinbarung zum Umweltschutz vor bzw. ist deren 
Abschluß vorgesehen, so könnten die unter a) aufgeführten Punkte um die 
Passagen zur betrieblichen EDV-Nutzung und zum Datenschutz ergänzt wer-
den. 
Sofern die Datenverarbeitung weder in der einen noch in der anderen Form 
durch eine Betriebsvereinbarung geregelt wird, gelten nach wie vor die ent-
sprechenden Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), vor allem 
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- Zweckbindung, 
- technisch-organisatorische Regelungen nach § 9 BDSG (Anlage), 
- Überwachungspflichten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, 
- Rechte der betroffenen Arbeitnehmer. 
Die Datenschutzproblematik von Umweltinformationssystemen wurde bisher in 
den gewerkschaftlichen Stellungnahmen noch nicht aufgegriffen. Zu den mög-
lichen Datenschutzproblemen von Gefahrstoff-Informationssysteme liegt dage-
gen eine Position der IG Metall vor, in der eine personenbezogene Ermitt-
lung und Dokumentation arbeitsbedingter Gefahrdungen abgelehnt wird. Vo-
tiert wird statt dessen für eine arbeitsplatzbezogene Gefahrdungs- und Bela-
stungsdokumentation. Eine arbeitnehmerbezogene Belastungserhebung kann 
nach Meinung der IG Metall vom Arbeitgeber dazu genutzt werden, einzelne 
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsprozeß auszuselektieren. Außerdem spräche ge-
gen eine solche Erhebungsmethode, daß personenbezogene Daten nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz dem Datenschutz unterliegen. 

5.7 Handlungskonzept 
Im wesentlichen ist ein Fünf-Schritte-Programm notwendig, um aus Sicht der 
Arbeitnehmer und der betrieblichen Interessenvertretung auf die Einführung 
von betrieblichen Umweltinformationssystemen zu reagieren oder um sie selbst 
perspektivisch anzuregen und aktiv zu beeinflussen. 

1. Schritt: Gründung eines Umweltorgans 
Damit überhaupt die Grundlagen vorhanden sind, um sich später in den inner-
betrieblichen Informations- und Kommunikationsprozeß einschalten zu können, 
ist es zunächst notwendig, einen Umweltausschuß beim Betriebsrat oder einen 
Umweltarbeitskreis von Beschäftigten zu gründen. Die Arbeitskreise sollten 
dabei vom Betriebsrat nicht als unliebsame Konkurrenz empfunden werden, 
sondern als Einrichtung, die den betrieblichen Umweltschutz positiv unter-
stützt. Beide Organe dienen letztlich dazu, sich (1) im Austausch mit anderen 
Fachwissen anzueignen und (2) auch die nötige Zeit zu haben, die spezifischen 
Umweltprobleme des Unternehmens zu behandeln. 
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2. Schritt: Bedeutung betrieblicher Umweltinformationssysteme 
Dieser Umweltausschuß oder Umweltarbeitskreis sollte sich im nächsten 
Schritt beim Arbeitgeber danach erkundigen, ob die Ein- und Durchführung 
eines betrieblichen Umweltinformationssystems vorgesehen ist. Sollte die An-
frage positiv beantwortet werden, so sollte daraufhin vom Betriebsrat versucht 
werden, eine Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber abzuschließen, in der 
die Beteiligungsansprüche der Beschäftigten und ihrer Vertreter verankert wer-
den. 
Plant das Unternehmen allerdings nicht, ein Umweltinformationssystem aufzu-
bauen oder einzuführen, so könnte in diesem Fall die Initiative vom Betriebsrat 
oder den Beschäftigten ausgehen. Dies bietet sich hauptsächlich bei den Unter-
nehmen an, die mit gravierenden ökologischen Problemen (wie etwa Altlasten, 
Gefahrstoffen und hohem Sondermüllaufkommen) zu tun haben oder deren 
Produktpalette veraltet, ökologisch brisant und/oder wirtschaftlich gefährdet 
ist. Auch hier wäre es sinnvoll, um die Mitsprache- und Beteiligungsrechte ab-
zusichern, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. 

3. Schritt: Verabschiedung einer Betriebs Vereinbarung 
Die Verhandlungen mit der Unternehmensleitung über eine Betriebsvereinba-
rung müssen dazu genutzt werden, das Thema Umweltschutz bei den Beschäf-
tigten zu verankern. Außerdem ist es notwendig, sie über die Vor- und Nach-
teile einer ökologischen Bilanzierung aufzuklären, denn nur eine engagierte 
und interessierte Belegschaft wird auch dafür sorgen, daß die Einführung eines 
Umweltinformationssystems unterstützt wird. Wichtig ist eine frühzeitige Ein-
beziehung der Beschäftigten auch deshalb, weil sie später bei der Planung, Er-
stellung und Auswertung des Umweltinformationssystems beständig mitwirken 
werden. 

4. Schritt: Einfuhrung eines Uniweltinformationssystems 
Die Durchführung des Umweltinformationssystems sollte unter maßgeblicher 
Beteiligung des Betriebsrats erfolgen, denn mit dem Abschluß der Datenerhe-
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bung werden Veränderungen des Arbeits- und Produktionsprozesses verbunden 
sein. So kann etwa die Arbeitnehmervertretung bei Produktänderungen oder 
neuen Produkten mit Hilfe von Produktbilanzen, Abfallbilanzen oder Gefahr-
stoff-Informationssysteme besser beurteilen, ob bestimmte Produkte/Produktli-
nien mit mehr Gefahrstoffen, höherem Müllaufkommen usw. verbunden sind 
als andere. Gleichfalls sollte darauf geachtet werden, daß die Ergebnisse der 
Umweltbilanzierung auch der externen Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

5. Schritt: Intensivierung der Informationsarbeit 
All die vorher aufgeführten Schritte setzen voraus, daß die Beschäftigten und 
der Betriebsrat über ein ausreichendes Fachwissen zum Umweltschutz verfü-
gen. Gewerkschaften und Betriebsräte könnten dabei die Aufgabe einer "Infor-
mationsbörse" übernehmen, indem sie über örtliche Initiativen zum Umwelt-
schutz informieren, den Austausch von Betriebsvereinbarungen organisieren, 
die Praxis von Umweltinformationssystemen vorstellen usw. 

Das Handlungskonzept macht deutlich: Auf der betrieblichen Ebene ergeben 
sich zwei verschiedene Aufgaben für die Betriebsräte und Arbeitnehmer: 
Erstens haben sie nach § 80 Abs. 1 BetrVG eine Ebntrollfunktion bei der Ein-
und Durchführung von Umweltinformationssystemen zu übernehmen, indem 
sie u.a. darüber wachen, inwieweit einzelne Abteilungen bei der Erfassung von 
Umweltrisiken und ökologischen Schwachstellen beteiligt werden, welche Um-
weltdaten veröffentlicht werden und wie die unternehmensinterne und -externe 
Kommunikation aussieht. Insgesamt darf die Erhebung von Umweltdaten kein 
Geheimwissen darstellen; ökologische Informationen sind kein "Eigentum" des 
Managements, zumal ja nach Beendigung des Erhebungsprozesses konkrete 
Umweltschutz-Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, die auch konkrete 
Auswirkungen auf die Beschäftigten des Betriebs haben. Auf dem Hintergund 
der bisherigen Arbeit, die die Interessenvertretung tagtäglich im Betrieb wahr-
zunehmen hat, kann eine solche Aufgabenstellung allerdings leicht zur Über-
forderung führen. 

Zweitens kommt deshalb eine Initiativfunktion in Betracht, wobei sich der Be-
riebsrat zunächst darauf beschränken sollte, innerbetrieblich den Umweltschutz 
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unter den Mitarbeitern zu fördern. Anschließend könnte dann mit der Unter-
nehmensleitung über eine Betriebsvereinbarung zum Umweltschutz verhandelt 
werden, in der Rechte zur Beteiligung an Umweltinformationssystemen und 
zur Mitbestimmung bei Umweltschutz-Maßnahmen festgehalten werden. 
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6 AUSBLICK 
6.1 Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
Wie gesehen, ermöglicht das geltende Betriebsverfassungsgesetz der Arbeit-
nehmervertretung zwar gewisse Handlungsmöglichkeiten zum betrieblichen 
Umweltschutz, doch sie beschränken sich primär auf Arbeits- und Gesund-
heitsfragen. Außerdem sind überwiegend nur Mitwirkungs- und keine Mitbe-
stimmungsrechte vorgesehen. Durch Betriebsvereinbarungen und eine anders 
gestaltete Tarifpolitik ließe sich der umweltrechtliche Rahmen erweitern, 
müßte aber um gesetzliche Erweiterungen der Beteiligungsrechte des Betriebs-
rates im Betriebsverfassungsgesetz ergänzt werden. Man sollte also das eine 
tun, ohne das andere zu unterlassen. 
Das Betriebsverfassungsgesetz ist dabei so auszubauen, daß die Betriebsräte 
beim Aufbau und bei der Ausgestaltung von betrieblichen Umweltinforma-
tionssystemen beteiligt werden. Insgesamt können an einer Reihe von Stellen 
die Rechte der Interessenvertretung verbessert werden. Sie sollen im folgenden 
skizziert werden: 
(1) Zunächst wäre notwendig, die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates - so 

wie sie in § 80 BetrVG beschrieben werden - um konkrete Umweltschutz-
aufgaben zu ergänzen. 

(2) Besonders wichtig wird sein, die Informationspflichten des Arbeitgebers 
gegenüber Betriebsrat und Wirtschaftsausschuß auszuweiten. In § 80 Abs. 
2 BetrVG muß unbedingt verankert werden, daß der Betriebsrat über alle 
vom Betrieb ausgehenden Umweltbelastungen zu unterrichten ist. Darüber 
hinaus ist die Arbeitnehmervertretung auch über alle umweltbezogenen 
Aktivitäten zu informieren, die dazu dienen, den Produktionsprozeß und 
seine Folgebelastungen zu bilanzieren, zu kontrollieren und ökologisch zu 
bewerten, 

(3) Entgegen § 55 Abs. la BImSchG, der nur vorsieht, den Betriebsrat zu un-
terrichten, wenn der Immissionsschutzbeauftragte bestellt wird, sollte das 
Betriebsverfassungsgesetz um den Passus erweitert werden, daß der Be-
triebsrat bei der Bestellung und Abberufung der Umweltbeauftragten mitbe-
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stimmen oder mitwirken kann. Außerdem sollte er zur Zusammenarbeit mit 
der Interessenvertretung verpflichtet werden, da er ja in der einen oder an-
deren Form mit der Umweltberichterstattung im Unternehmen befaßt ist. 

6.2 Uinweltsituation der Betriebe als Gegenstand der Tarif-
politik 

Unterhalb der gesetzlichen Ebene könnten ergänzend Vereinbarungen zwischen 
den Tarifparteien für mehr Umweltqualität inner- und außerhalb der Betriebe 
sorgen. Je nach der Struktur des Tarifgebietes kann entweder ein Verbandsta-
rifvertrag, der von einer oder mehreren Gewerkschaften mit einem Arbeitge-
berverband ausgehandelt wird, oder ein Werks-, Firmen- oder Haustarifvertrag 
abgeschlossen werden, die von einer oder mehreren Gewerkschaften mit einem 
einzelnen Arbeitgeber vereinbart werden. In verschiedenen Formen könnten 
also ökologische Aspekte in die Tarifpolitik eingebracht werden, wobei die 
Initiativen sowohl zentral als auch dezentral anzusetzen sind. 
In den Tarifabschlüssen müßten dabei verbesserte Informations- und Mitbe-
stimmungsrechte für die betriebliche Interessenvertretung vorgesehen werden, 
um so Umwelt- und Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz und im Betrieb 
offenlegen und besser kontrollieren zu können. Bisher hat die Arbeitnehmer-
vertretung freilich nur wenig Möglichkeiten, ökologische Interessen auf be-
trieblicher Ebene effektiv zu vertreten. Hierzu fehlen ganz einfach institutiona-
lisierte Zuständigkeiten im BetrVG. Eine Ausweitung des Mandats des Be-
triebsrates würde neben der erweiterten Kompetenz auch überhaupt erst inner-
betriebliche Kommunikationsprozesse über den Zusammenhang von internen 
und externen Kosten, über die Sozialverträglichkeit von Produktionsprozessen 
und Produkten sowie über die Notwendigkeit und Bedeutung von Umweltinfor-
mationssystemen eröffnen. Ebenso müßte dem einzelnen Arbeitnehmer ein Be-
schwerde- oder Verweigerungsrecht tarifvertraglich zugestanden werden, damit 
er nicht mehr gezwungen ist, mit umweit- und gesundheitsgefährdenden Ar-
beitsstoffen zu arbeiten. Vorgesehen werden sollte darüber hinaus die tarifver-
tragliche Rahmenregelung für Betriebsvereinbarangen zum Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutz, in denen die Einrichtung von Umweltausschüssen, 
Umweltarbeitskreisen oder Umweltzirkeln enthalten sein sollten. 
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Weiter erscheint notwendig, die Betriebsräte, Vertrauensleute und Beleg-
schaftsmitglieder in umweltpolitischen Fragen durch geeignete Qualifizie-
rungsmaßnahmen weiterzubilden. In der chemischen Industrie kamen im 
August 1987 die Tarifpartner, also der Bundesarbeitgeberverband Chemie, der 
Verband der Chemischen Industrie und die IG Chemie-Papier-Keramik über-
ein, die "Gesellschaft zur Information der Betriebsräte über Umweltschutz in 
der Chemischen Industrie" (GIBUCI) zu gründen. Ziel dieser Einrichtung ist 
es, die Betriebsräte zum betrieblichen Umweltschutz zu informieren. Auf die-
sen Fortbildungsveranstaltungen nehmen neben Fachleuten aus den Betrieben, 
der Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsicht auch Wissenschaftler teil. 
Ebenso sollte umweltpolitisches Wissen schon in der beruflichen Ausbildung 
verankert werden. Die IG Metall und IG Chemie-Papier-Keramik haben auf 
diesem Gebiet mit der Ausbildugsneuordnung der Metall- und Elektroberufe 
erste Marksteine gesetzt. 

Bisher ist von der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten (NGG) ein tarif-
vertraglicher Abschluß zum Umweltschutz anvisiert worden. Der tarifpoliti-
sche Vorschlag der NGG beinhaltet folgende Forderungen (vgl. Schaubild 10): 
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Schaubild 10: Öko-Tarifvertrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten 

* Beratungszeit von mindestens acht Stunden pro Beschäftigten und Jahr, um 
sich an den umweltschutzbetreffenden betriebsinternen Entscheidungspro-
zessen zu beteiligen; 

* Fünf bezahlte Arbeitstage pro Jahr zur Weiterbildung in Umweltschutzfra-
gen; 

* Beschwerderecht für die Beschäftigten, wenn die Vermutung einer umwelt-
beeinträchtigenden Produktion vorliegt; 

* Bildung eines paritätisch besetzten Umweltschutzausschusses, dessen Aufga-
be u.a. die Erstellung einer Ökobilanz ist, aus der die Stoff- und Energiebi-
lanzierung sowie die Ein- und Ausbringung von gefahrlichen Stoffen und 
Schadstoffen hervorgehen; 

* Bestellung eines Umweltbeauftragten für jeden Betrieb, der zusammen mit 
dem Umweltausschuß eine betriebliche Ökobilanz anzufertigen hat. Außer-
dem hat er den Betriebsrat und die Beschäftigten auf Betriebs- oder Abtei-
lungsversammlungen regelmäßig zu informieren. 

Die IG Medien hat im Frühjahr 1989 für die Beschäftigten in der Druckindu-
strie einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz abgeschlossen, der beispiels-
weise ein individuelles Beschwerderecht bei arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren und einer nicht "menschengerecht gestalteten Arbeit" vorsieht. Weiter 
enthält er auch das Recht für Arbeitnehmer, sich an "ihnen geeignet erschei-
nende Fachleute und Institutionen" zu wenden, sofern ihre Beschwerde nicht 
erfolgreich war. Dieser Tarifvertrag ermöglicht es damit erstmals dem einzel-
nen Arbeitnehmer, unmittelbar gegen Schadstoffe im Betrieb, die seine Ge-
sundheit gefährden, vorzugehen. Dieser Passus wurde inzwischen auch in die 
tarifvertraglichen Abschlüsse in der papier-, pappe- und kunststoffeverarbei-
tenden Industrie sowie von den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen übernom-
men. 
Einen recht interessanten hat die Gewerkschaft Holz und Kunststoff, Bezirks-
leitung Hessen/Rheinland-Pfalz getätigt: Sie hat in zwei Firmentarifverträgen 
mit den Firmen CI Wilk in Bad Kreuznach (130 Beschäftigte) und Tabbert in 
Mottgers (490 Beschäftigte) besondere Gesundheits- und Umweltschutzrechte 
für die Beschäftigten erreichen können. Vereinbart wurden u.a. ein Reklama-
tionsrecht der Mitarbeiter beim Einsatz von gefährlichen Arbeitsstoffen, die 
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Bildung eines Gesundheits- und Umweltausschusses sowie der Zusammen-
schluß interessierter Beschäftigter zu betrieblichen Umweltarbeitskreisen. 
Nicht zuletzt fordert der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) in einem Posi-
tionspapier, die Arbeitnehmer an allen Stadien des Managementsystems und 
des Umwelt-Audits zu beteiligen. Denn sie sind - so der EGB - "praktisch die 
einzigen, die so gut wie alle Vorgänge des Produktionsprozesses in einem Un-
ternehmen mit verfolgen. Eine Unternehmenspolitik zur Verbesserung der um-
weltorientierten Leistungen hängt zum großen Teil von ihrer Einstellung, Moti-
vation und Beteiligung ab" (Europäischer Gewerkschaftsbund 1993, S. 11). 
Insgesamt kann eine ökologisch orientierte Tarifpolitik zu folgenden betriebli-
chen Tatbeständen fuhren: 
• Ersatz von gefährlichen Arbeitsstoffen; 
• Reklamations- und Kontrollrechte bei gesundheitsgefährdenden Produk-

tionsbedingungen; 
• Informations- und Beratungsrechte zur Umweltrelevanz von Produktion und 

Produkten; 
• Umweltschutzbezogene Qualifikationsmaßnahmen; 
• Initiativrechte zur Einführung von Umweltinformationssystemen; 
• Einrichtung von Informations- und Diskussionsgremien zum Umwelt-

schutz. 
Gerade vor dem Hintergrund der verengten Verteilungsspielräume und der Ge-
fahr, die Umweltprobleme aus dem betrieblichen Geschehen herauszuhalten, 
bietet sich für die Gewerkschaften künftig die Möglichkeit an, in ihren Tarif-
verhandlungen mit den Arbeitgebern verstärkt materielle Forderungen nach hö-
heren Löhnen mit immateriellen Forderungen nach umweltbezogenen Reklama-
tions- und Kontrollrechten, Informations- und Beratungsrechten sowie Initiativ-
rechten zu verknüpfen. 
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ANHANG 
1 Adressen 

zu Gefahrstotf-Informationssystemen 
Georg Mauch, Betriebsrat der Aluminium-Walzwerke Singen GmbH, Alusin-

gen-Platz 1, 78224 Singen, Tel.: 07731/80 26 79 
Jochen Gedlich, Asea Brown Boveri AG Management Services GmbH, Dienst-

bereich Sicherheitstechnik, Kallstadter Straße 1, 68309 Mannheim, Tel.: 
0621/381-24 91, Fax: 0621/381-74 82 

zu Abfallbilanzen 
Fa. Thielmann AG, Betriebsrat, Postfach 18 63, 35708 Haiger (Seehshelden), 

Tel.: 02771/395-295 
IG Metall, Verwaltungsstelle Herborn, Walter-Rathenau-Straße 55, 35745 Her-

born, Tel.: 02772/30 63 
Michael Postmeier, Industrie- und Handelskammer Münster, Senmaringer Weg 

61, 48151 Münster, Tel.: 0251/707-214, Fax: 0251/707-324 

zu Risikoanalysen 
Thomas Friedenstab, Gerling Consulting Gruppe, Institute für Risiko-Consul-

ting plus Sicherheits-Management GmbH, Norbertstraße 22, 50597 Köln, 
Tel.: 0221/144-50 07 

zu unternehmensbemgenen ÖkoMlanzeniUmweltberichten 
Günther GmbH & Co., Industriestraße 6, 49525 Lengerich, Tel.: 05481/921-0, 

Fax: 05481/921-501 
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Heidelberger Druckmaschinen AG, KurfürstenAnlage 52-60, 69115 Heidel-
berg, Tel.: 06221/92-4060, Fax: 06221/92-4069 

Kunert AG, Julius-Kunert-Straße 49, 87509 Immenstadt/Allgäu, Tel.: 
08323/12-0, Fax: 08323/12-389 

Landesgirokasse Stuttgart, Königstraße 3-5, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711/124-
2297, Fax: 0711/124-4140 

Mohndruck Graphische Betriebe GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 
Gütersloh, Tel.: 05241/80 56 62, Fax: 05241/247 94 

Neff GmbH, Postfach 1229, 71111 Waldenbuch, Tel.: 07157/124-0, Fax: 
07157/40 98 

Neumarkter Lammsbräu, Postfach 14 04, 92318 Neumarkt/Opf., Tel.: 09181/ 
40 4-0, Fax: 09181/404-49 

Staatliche Mineralbrunnen GmbH, Postfach 11 66, 97769 Bad Brückenau, 
Tel.: 09741/803-134, Fax: 09741/803-130 

Steilmann-Gruppe, Karen Schmidt, Feldstraße 4, 44867 Bochum, Tel.: 02327/ 
940-484, Fax: 02327/940-562 

Voith GmbH, Sicherheitstechnischer Dienst/Umweltschutz, Udo Fröhlich, St, 
Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim, Tel.: 07321/37-2653, Fax: 07321/ 
37-7000 

zu Produktbilanzen/Produktiinienanalysen 
Frieder Rubik, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Regionalbüro 

Baden-Württemberg, Bergheimer Straße 97, 69115 Heidelberg, Tel.: 
06221/16 79 54, Fax: 06221/270 60 

DIN-Normenausschuß, Jörg Graßmann, Burggrafenstraße 6, 12623 Berlin, 
Tel.: 030/2601-2315 
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zu Ökocontrolling 
Klaus Fichter, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Giesebrecht-

straße 13, 10629 Berlin, Tel.: 030/882 60 94, Fax: 030/882 54 39 
Jens Clausen, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Projektbüro Han-

nover, Hausmannstraße 9, 30159 Hannover, Tel.: 0511/164 03 44, Fax: 
0511/164 03 91 

Joachim Hunscheid, PSI Gesellschaft für Prozeßsteuerungs- und Informations-
systeme mbH, Bereich CS-EIS Umweltinformationssysteme, Bernsaustraße 
4-6, 42553 Velbert (Neviges), Tel.: 02051/492-0 

zum UmweltaudSt 
Dr. Heinz W. Adams, Dr. Adams und Partner Unternehmensberatung, König-

straße 78, 47229 Duisburg, Tel.: 02136/20 090 
Werner Franke, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Postfach 

21 07 52, 76157 Karlsruhe, Tel. : 0721/983-0, Fax: 0721/983-1414 
Reinhard Peglau, Umweltbundesamt, Dienstgebäude Mauerstraße 52, 10117 

Berlin, Tel.: 030/23 145 - 732, Fax: 030/229 3096/231 5638 
Dr. Heinz Schlapkohl, Betriebsrat BASF, Postfach, 67056 Ludwigshafen, Tel. : 

0621/609-42 570, Fax: 0621/60-99 492 

zu Umweltarbeitskreisen 
Krupp Stahl AG, Werk Dillenburg, 35683 Dillenburg, Kasseler Straße, Tel.: 

02771/39 03 59 
Hermann Schäfer, DGB-Bildungswerk e.V. - Bildungszentrum Bad Kreuznach, 

Koernickestraße 1, 55543 Bad Kreuznach, Tel. : 0671/77020 
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zu Betriebsvereinbarungen zum Einsatz und Umgang mit Gefahrstoffen 
Gerd Rhein, IG Metall-Vorstandsverwaltung, Abt. Sozialpolitik, Ref. Arbeits-

schutz, Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt/Main, Tel.: 069/66 93-26 21 

zu Betriebsvereinbarungen zum Umweltschutz 
Bernd Heins, IG Chemie-Papier-Keramik, Abt. Umweltschutz, Königsworther 

Platz 6, 30167 Hannover, Tel.: 0511/76 31-272 
Detlev Bohlmann, IG Metall, Verwaltungsstelle Hamburg, Besenbinderhof 60/ 

B 6, 20097 Hamburg, Tel.: 040/28 58- 539, Fax: 040/28 58-560 
Lothar Bruns, Kaufhof Holding AG, Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln, 

Tel.: 0221/223-2085, Fax: 0221/223-28 00 
Rosmarie Schwartz-Jaroß, Umweltberatungsbüro der Gewerkschaft Nahrung-

Genuß-Gaststätten, Gotzkowskystraße 8, 10555 Berlin, Tel.: 030/39 99 15 
- 33, Fax: 030/391 20 30 
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2 Abkürzungsverzeichnis 
ABB Asea-Brown-Boveri 
AbfG Abfallgesetz des Bundes 
AGÖ Arbeitsgruppe Ökologie 
ArbSichG Arbeitssicherheitsgesetz 
BDSG Bundesdatenschutzgesetz 
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz 
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 
ChemG Chemikaliengesetz 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
GefStoffV Gefahrstoffverordnung 
GIBUCI Gesellschaft zur Information der Betriebsräte 

zum Umweltschutz in der Chemischen Industrie 
KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
LAbfG Landesabfallgesetz von Nordrhein-Westfalen 
PPS Produktionsplanung und -Steuerung 
StörfallV Störfallverordnung 
TRGS Technischen Regel für Gefahrstoffe 
UmwHG Umwelthaftungsgesetz 
WHG Wasserhaushaltsgesetz 
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Publikationen des Instituts für ökologische 
Wirtschaftsforschung 
Das IÖW veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit in einer Schriftenreihe, in Diskussi-
onspapieren sowie in Broschüren und Büchern. Des Weiteren ist das IÖW Mitherausgeber der Fach-
zeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“, die allvierteljährlich im oekom-Verlag erscheint, und veröffent-
licht den IÖW-Newsletter, der regelmäßig per Email über Neuigkeiten aus dem Institut informiert. 

Schriftenreihe/Diskussionspapiere 

Seit 1985, als das IÖW mit seiner ersten Schriftenreihe „Auswege aus dem 
industriellen Wachstumsdilemma“ suchte, veröffentlicht das Institut im Eigenver-
lag seine Forschungstätigkeit in Schriftenreihen. Sie sind direkt beim IÖW zu 
bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenrei-
hen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren 
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“ 
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen 
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere. 

 

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“ 

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier 
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin 
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus 
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesell-
schaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges 
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open 
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift 
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durch-
suchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv 
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de. 

 

IÖW-Newsletter 

Der IÖW-Newsletter informiert rund vier Mal im Jahr über Neuigkeiten aus dem Institut. Stets über 
Projektergebnisse und Veröffentlichungen informiert sowie die aktuellen Termine im Blick –
Abonnement des Newsletters unter www.ioew.de/service/newsletter. 
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